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Die Gothaer Direktversicherung Berufsunfahigkeitspolice ist eine selbststéndige Berufsunféhigkeitsversicherung mit Schutz im Fall einer Berufs-
unféhigkeit. Alle wichtigen Informationen zu Ihrer Versicherung finden Sie auf den nachsten Seiten.

Beachten Sie bitte auch: In diesen Versicherungsbedingungen beschreiben wir Ihnen unsere Leistungen und wie diese geregelt sind. Ihr Vertrag
muss nicht alle Leistungen umfassen. Welche Leistungen Sie mit uns vereinbart haben, finden Sie in Ihrem »Versicherungsschein.

In diesen Bedingungen beschreiben wir unter anderem Berufsunféhigkeit und Pflegebeddrftigkeit. Dabei sind diese Begriffe immer so zu verste-
hen, wie wir sie in diesen Bedingungen definieren. Mehr dazu finden Sie in § 2.

Einige wichtige Fachbegriffe haben wir »kursiv hervorgehoben. Weil diese nicht immer leicht zu verstehen sind, finden Sie im Anhang eine "Er-
klarung wichtiger Fachbegriffe (Glossar)".

Noch ein Hinweis flr Sie: Wir unterscheiden die versicherte Person und den Versicherungsnehmer voneinander. Sie sind Versicherungs-
nehmer, wenn Sie den Vertrag abgeschlossen haben. Wenn Sie sich selbst versichert haben, sind Sie gleichzeitig auch die versicherte Person.
Sie kdnnen auch eine andere Person versichert haben. Dann sind Sie Versicherungsnehmer und die Person, fiir die Sie diesen Vertrag abge-
schlossen haben, ist die versicherte Person.

Umfang der Versicherung

§1 (1) Leistungen wegen Berufsunféhigkeit erhalten Sie, wenn gilt: Die versicherte Person wird innerhalb
Was ist versichert? der vereinbarten »Versicherungsdauer zu mindestens 50 % berufsunféhig im Sinne dieser Bedin-
gungen. In diesem Fall erbringen wir folgende Leistungen:

a.  Wir befreien Sie von der Pflicht zur Beitragszahlung fur die Berufsunféhigkeitsversicherung,
das heil3t, Sie mussen keine Beitrdge mehr zahlen. Dies gilt ab dem néchsten Falligkeitstermin
fur eine Beitragszahlung nach dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person berufsunféahig
geworden ist.

b.  Wir zahlen Ihnen die vereinbarte monatliche, vierteljahrliche, halbjahrliche oder jéhrliche Rente.

Die Zahlweise der Rente finden Sie in lhrem »Versicherungsschein. Die Rente zahlen wir immer
zu Beginn einer »Rentenzahlungsperiode. Eine »Rentenzahlungsperiode ist bei jahrlicher
»Rentenzahlweise der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden »Stammtagen. Bei halbjahr-
licher, vierteljahrlicher oder monatlicher Zahlweise unterteilen wir diesen Zeitraum in halbe Jahre
oder Vierteljahre oder in Monate. Beginnt die Zahlung der Rente an einem Termin, der nicht Beginn
einer »Rentenzahlungsperiode ist, so zahlen wir die erste Rente anteilig fur den Rest dieser
»Rentenzahlungsperiode.

Liegt keine Berufsunfahigkeit mehr vor oder ein Grad der Berufsunféhigkeit von unter 50 %, stellen
wir die genannten Leistungen ein. Ab diesem Zeitpunkt mussen Sie auch wieder Beitrdge zahlen.

Bitte beachten Sie: Die Versicherungsleistungen erhalten Sie héchstens bis zum Ende der verblei-
benden »Leistungsdauer. Die »Versicherungs- und »Leistungsdauer finden Sie im
»Versicherungsschein. Die Begriffe sind auch in der "Erklarung wichtiger Fachbegriffe (Glossar)"
erklart. Bitte lesen Sie diese Informationen, sie sind sehr wichtig. Naheres dazu, wie lange wir die
Leistungen zahlen, finden Sie in Absatz 5.

Wichtig: Ist der Grad der Berufsunfahigkeit geringer als 50 %, so erhalten Sie keine Leistungen.
Ausnahme: Sie erhalten unabhéngig vom Grad der Berufsunféhigkeit Leistungen, wenn die versi-
cherte Person pflegebediirftig ist (siehe Absatz 2).

(2) Wir leisten auch wie in Absatz 1 beschrieben, wenn die versicherte Person pflegebedurftig wird. Wie
die Pflegebedurftigkeit in diesem Zusammenhang definiert ist, finden Sie in § 2 Abschnitt Il. Die
Pflegebedurftigkeit gilt dann als Berufsunféhigkeit und wir zahlen die Leistungen unabhéngig vom
Grad der Berufsunféhigkeit. Voraussetzung ist auch hier, dass die Pflegebedurftigkeit in der
»Versicherungsdauer eintritt, die wir fir die Berufsunfahigkeitsversicherung vereinbart haben.
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(3) Abdiesem Zeitpunkt haben Sie Anspruch auf die Leistungen:

- Der Monat, nachdem die Berufsunféhigkeit eingetreten ist.
- Frihestens zum Beginn der Berufsunfahigkeitsversicherung.

Wenn die versicherte Person berufsunféhig ist, leisten wir auch riickwirkend zu oben genanntem
Zeitpunkt. Wir zahlen die Leistungen fur die Zeit, fur die Sie die Berufsunféhigkeit nachweisen. Vor-
aussetzung ist, dass Sie uns die Berufsunféahigkeit in » Textform melden.

(4) Wenn Sie mit uns fir die Leistungen eine Karenzzeit vereinbart haben, gilt:

- Wir zahlen die Rentenleistungen erst nach Ablauf der Karenzzeit.

- Die Karenzzeit beginnt mit Eintritt der Berufsunféhigkeit. Ihre Dauer in Monaten finden Sie in
Ihrem »Versicherungsschein.

- Die Berufsunfahigkeit (siehe Absatz 1 und 2) muss wahrend der Karenzzeit ununterbrochen
bestanden haben und bei Ablauf der Karenzzeit noch andauern.

Wahrend der Karenzzeit mussen Sie keine Beitréage zahlen.
(5) Infolgenden Fallen beenden wir die Leistungen:

- Die »Leistungsdauer ist abgelaufen.
- Die versicherte Person ist verstorben.

AulRerdem beenden wir unsere Leistungen, wenn die versicherte Person die Voraussetzungen aus
den Absétzen 1 oder 2 nicht mehr erfiillt. Sie mussen dann auch wieder Beitrage zahlen. Néheres

dazu, wie wir unsere Leistungen bei einer Nachprifung unserer Leistungspflicht einstellen, finden

Siein 8§ 9.

(6) Wird die versicherte Person wegen der ursprunglichen Ursache erneut berufsunfahig, so leisten wir
wieder bis zum Ende der »Leistungsdauer, wenn Folgendes erfullt ist:

- Wir haben bereits Leistungen aus dieser Berufsunféahigkeitsversicherung gezahlt, da die versi-
cherte Person berufsunféhig oder pflegebedurftig war,

- wir haben diese Leistungen wie in Absatz 5 beschrieben eingestellt und

- die versicherte Person wird wegen der urspriinglichen Ursache erneut berufsunféhig oder pfle-
gebeddrftig im Sinne dieser Bedingungen.

Das ist selbst dann der Fall, wenn die »Versicherungsdauer bereits abgelaufen ist.

(7) Nach Einstellung unserer Leistungen rechnen wir bereits zurtickgelegte Karenzzeiten an, wenn die
Berufsunfahigkeit wegen der urspriinglichen Ursache wieder eintritt.

Wurden bereits Leistungen aufgrund der urspringlichen Ursache gewéhrt, so entsteht keine neue
Karenzzeit.

(8) Der Versicherungsschutz aus der Berufsunféhigkeitsversicherung besteht weltweit.

(9) AuRer den im »Versicherungsschein ausgewiesenen »garantierten Leistungen erhalten Sie wei-
tere Leistungen aus der »Uberschussbeteiligung (siehe § 10).

(10) Wenn Sie Fragen zu lhrem Vertrag haben, helfen wir Ihnen gerne. Wir beantworten auBerdem gerne
Fragen

- zum Umfang lhres Versicherungsschutzes,
- zu den eingeschlossenen Zusatzleistungen sowie
- zu mdglichen Optionen.

Wenn Sie eine Leistung beantragen mochten, geben wir lhnen auf Wunsch Auskuntft,
- wie Sie eine Leistung beantragen,

- welche Unterlagen Sie uns einreichen missen und
- wie Sie Berufsunfahigkeit oder Pflegebedirftigkeit nachweisen kdnnen.
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§2 I. Berufsunfahigkeit
Wann liegt Berufsunfahigkeit
oder Pflegebedirftigkeit im Sin- (1) Vollstandige Berufsunféahigkeit liegt vor, wenn jede der folgenden Bedingungen erfillt ist:
ne dieser Bedingungen vor?
- Die versicherte Person ist voraussichtlich mindestens sechs Monate ununterbrochen nicht in
der Lage, in ihrem Beruf tétig zu sein. Entscheidend ist der zuletzt ausgelbte Beruf, wie er oh-
ne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestaltet war.

- Der Grund hierfir ist:

- Krankheit,
- Korperverletzung oder
- (auch altersentsprechender) Kréafteverfall.

Sie mussen den Grund fur die vollstdndige Berufsunféahigkeit durch &rztliche Befunde belegen.

- Die versicherte Person geht keiner anderen Tétigkeit nach, die ihrer Ausbildung und ihren Fa-
higkeiten entspricht und ihre bisherige Lebensstellung wahrt.

Wir verzichten auf die Mdglichkeit einer abstrakten Verweisung.

Um die Lebensstellung zu bewerten, betrachten wir das Einkommen und die soziale Wertschatzung
des zuletzt ausgetlibten Berufs. Wir beurteilen, ob eine Verringerung des Einkommens fur die versi-
cherte Person zumutbar ist. Dabei begrenzen wir die fur die versicherte Person zumutbare Verringe-
rung des Einkommens auf maximal 20 % des Bruttoeinkommens. Sollte der Bundesgerichtshof ei-
nen geringeren Prozentsatz als nicht zumutbare Verringerung des Einkommens festlegen, so ist die-
ser auch fur uns entscheidend. Im begriindeten Einzelfall kann aber auch bereits heute eine unter
20 % liegende Verringerung des Einkommens unzumutbar in diesem Sinn sein.

(2) Fur Selbststéandige und mitarbeitende Betriebsinhaber gelten die nachfolgenden Regeln: Bei ihnen
liegt eine Berufsunfahigkeit vor, wenn neben den Regelungen in Absatz 1 die versicherte Person
auch durch wirtschaftlich zumutbare Umorganisation eine Berufsunfahigkeit nicht vermeiden kann.
Das bedeutet, dass die versicherte Person nach der Umorganisation nicht weiter so tétig sein kénn-
te, dass keine Berufsunféhigkeit im Sinne der Bedingungen vorliegt. Eine Umorganisation ist zumut-
bar, wenn sie wirtschaftlich und betrieblich sinnvoll ist. Der Versicherungsnehmer oder die versicher-
te Person mussen die Umorganisation auch durchfiihren kdnnen. Die bisherige Lebensstellung des
Selbststandigen oder Betriebsinhabers muss dabei nach Absatz 1 bestehen bleiben. Dies gilt eben-
so fir Gesellschafter-Geschéftsfihrer.

Wir verzichten auf diese besonderen Regeln, wenn

a. die versicherte Person eine akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und in ih-
rer téglichen Arbeitszeit mindestens 90 % kaufménnische, leitende, planerische oder organisa-
torische Tatigkeiten ausubt,

b.  oder der Betrieb weniger als funf Mitarbeiter beschaftigt. Nicht zu den finf Mitarbeitern zahlen
Auszubildende, Praktikanten und Werkstudenten,

c.  oder die versicherte Person einen der folgenden Berufe ausubt:

- Human- oder Zahnmediziner
- Ingenieur
- Kammerberuf.

(3) Wenn die versicherte Person zum Zeitpunkt der Priifung der Berufsunfahigkeit als Hauptberuf stu-
diert, gilt als Beruf die zuletzt ausgetibte Tétigkeit als Studierende. Als Studium gilt ein Studium an
einer Hochschule (Universitat), Fachhochschule (FH) oder Dualen Hochschule (DH). Der ange-
strebte Studienabschluss muss in Deutschland staatlich anerkannt sein.

Fir Studierende, die sich zum Zeitpunkt, ab welchem Sie Leistungen beantragen, in der zweiten
Halfte der Regelstudienzeit befinden, gilt hiervon abweichend und in Ergéanzung zu Absatz 1: Ubt die
versicherte Person konkret eine andere Tatigkeit aus, legen wir als zuletzt konkret ausgetbten Beruf
zugunsten des Studierenden nur Berufe zugrunde, welche den erfolgreichen Abschluss dieses Stu-
dienganges zwingend erfordern. Zur Vergleichbarkeit der sozialen und finanziellen Lebensstellung
stellen wir hierbei auf eine in Vollzeit ausgeibte Tatigkeit in diesen Berufen ab.

(4) Um bei Auszubildenden eine Berufsunféahigkeit wahrend der Ausbildung zu beurteilen, ziehen wir
das mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erreichbare Berufsbild heran.

Ubt die versicherte Person eine andere berufliche Tatigkeit aus, so gilt in Bezug auf die konkrete
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Verweisung in Ergadnzung zu Absatz 1: Zur Vergleichbarkeit der sozialen und finanziellen Lebens-
stellung stellen wir auf eine in Vollzeit am Wohnort ausgeiibte Tétigkeit des mit erfolgreichem Ab-
schluss der urspriinglichen Ausbildung erreichbaren Berufsbildes ab.

Die Tatigkeiten von Schulern sehen wir als Beruf an. Dabei beruicksichtigen wir den zuletzt besuch-
ten Unterricht in seiner konkreten Ausgestaltung. Dies beinhaltet auch die Hausaufgaben sowie die
Ausstattung des Schulgeb&udes. Wir verzichten zudem auf die abstrakte Verweisung auf eine ande-
re Schulform oder auf eine sonderpédagogische Forderung.

Nimmt die versicherte Person spater eine gegen Entgelt ausgelbte Berufstatigkeit auf, ist

- der dann unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab welchem Sie Leistungen beantragen,
- zuletzt ausgelbte Beruf, wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestaltet war,

versichert.

Die Tatigkeiten von Hausfrauen oder Hausménnern sehen wir als Beruf an. Nimmt die versicherte
Person spater eine gegen Entgelt ausgelibte Berufstatigkeit auf, ist

- der dann unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab welchem Sie Leistungen beantragen,
- zuletzt ausgelbte Beruf, wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestaltet war,

versichert.

Die Berufsunféahigkeit eines Beamten beurteilt sich unabhéngig von einer Dienstunféhigkeit im be-
amtenrechtlichen Sinne allein nach den allgemeinen Regelungen in diesen Versicherungsbedingun-
gen.

Es kann auch eine teilweise Berufsunfahigkeit vorliegen. Liegen die genannten Voraussetzungen nur
zu einem bestimmten Grad (zum Beispiel 50 %) vor, sprechen wir von einer teilweisen Berufsunfa-
higkeit.

Eine versicherte Person gilt auch als berufsunfahig, wenn

- sie sechs Monate ununterbrochen auf3erstande gewesen ist, beruflich tétig zu sein,

- der Zustand weiterhin andauert,

- die Berufsunféhigkeit durch Krankheit, Kérperverletzung oder (auch altersentsprechenden)
Kréafteverfall verursacht wurde und

- Sie die Ursache durch &rztliche Befunde nachweisen.

In diesem Fall gilt die versicherte Person ab Beginn dieses Zustandes als berufsunféhig. Die Berufs-
unféhigkeit kann vollstéandig oder teilweise vorliegen. Entscheidend ist der zuletzt ausgelbte Beruf
der versicherten Person, wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestaltet war.

In einem solchen Fall erbringen wir unsere Leistungen riickwirkend mit Ablauf des Monats, in dem
der sechsmonatige Zeitraum begonnen hat. Bei verspéateter Meldung leisten wir riickwirkend fur die
nachgewiesene Zeit der Berufsunfahigkeit. Dabei gelten alle oben aufgefiihrten Punkte zur vollstan-
digen und teilweisen Berufsunféhigkeit.

Ist eine Karenzzeit vereinbart (siehe 8 1 Absatz 4), beginnt die Karenzzeit mit Beginn des sechsmo-
natigen Zeitraums.

Ubt die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfahigkeit ihre berufliche Téatigkeit in Teilzeit aus,
gelten besondere Regeln. Eine Tatigkeit in Teilzeit liegt vor, wenn die versicherte Person

- arbeitsvertraglich weniger als ein vergleichbar vollzeitbeschéftigter Arbeithenmer oder
- auf selbststéandiger Basis wdchentlich weniger als 40 Stunden arbeitet.

Wenn wir prufen, ob die versicherte Person berufsunfahig ist, beriicksichtigen wir in diesem Fall ne-
ben der Teilzeit-Erwerbstatigkeit auch folgende Tatigkeiten, soweit diese unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalls ausgelibt wurden:

- Eine Uber den eigenen Anteil an der Familienversorgung hinausgehende Tétigkeit als Haus-
frau/Hausmann oder zur Versorgung von pflegebedurftigen Familienangehérigen;
- Eine Ausbildung, ein Studium, eine berufliche Weiter- oder Fortbildung.

Ubt die versicherte Person mehrere Berufe in Teilzeit aus, beriicksichtigen wir diese nebeneinander.
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(11)

(12)

(13)

(14

Ubt die versicherte Person bei Eintritt der Berufsunfahigkeit keine berufliche Tatigkeit aus, gelten be-
sondere Regeln. In diesen Fallen gilt als versichert:

- die zuletzt vor dem Ausscheiden aus dem Berufsleben konkret ausgeubte Tatigkeit und
- die bei Ausscheiden erreichte Lebensstellung nach Absatz 1.

Innerhalb der Elternzeit ist die Tétigkeit versichert, die die versicherte Person vor Beginn der Eltern-
zeit konkret ausgeubt hat. Dies gilt auch bei mehreren Elternzeiten hintereinander ohne Unterbre-
chung.

Vollsténdige Berufsunféhigkeit liegt auch vor, wenn der versicherten Person die Ausiibung ihrer be-
ruflichen Tétigkeit aufgrund einer von ihr ausgehenden Infektionsgefahr teilweise oder vollstandig
untersagt ist (Tatigkeitsverbot). Voraussetzung hierfur ist, dass

- dieses Tatigkeitsverbot sich auf mindestens 50 % der zuletzt ausgelibten Tatigkeit der versi-
cherten Person bezieht,

- eine das Tatigkeitsverbot anordnende behdérdliche Verfiigung vorliegt, die auf gesetzlichen Vor-
schriften oder einer behdrdlichen Anordnung beruht und

- das Tatigkeitsverbot eine Dauer von mindestens sechs Monaten umfasst.

Bezieht sich das Tétigkeitsverbot auf die Behandlung, Versorgung oder Betreuung von Patienten, so
erkennen wir dieses als vollstandiges Tatigkeitsverbot an, sofern die versicherte Person einen der
folgenden Berufe ausubt:

- Human- oder Zahnmediziner
- Studierende der Human- und Zahnmedizin
- Medizinisch behandelnde oder pflegerische Berufe mit Patientenkontakt, wie zum Beispiel:
- Krankenschwestern und Krankenpfleger
- Altenpflegerinnen und Altenpfleger
- Hebammen und Entbindungspfleger
- Arzthelferinnen und Arzthelfer

Um ein Tatigkeitsverbot nachzuweisen, mussen Sie uns das Original oder eine amtlich beglaubigte
Kopie der behdrdlichen Verfligung vorlegen.

Die versicherte Person gilt nicht als berufsunféhig, wenn:

- sie eine Tatigkeit tatséchlich ausubt, die ihrer Ausbildung und Erfahrung entspricht und
- diese Tatigkeit ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht.

Wenn wir Leistungen wegen des Tatigkeitsverbotes erbringen, endet die Leistungsverpflichtung in
folgenden Fallen:

- Das Tatigkeitsverbot wird aufgehoben.

- Die Grunde fur das Tatigkeitsverbot sind weggefallen und die versicherte Person kann ihren
Beruf oder eine andere Tatigkeit austiben. Die versicherte Person muss die andere Tétigkeit
dabei aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung ausiiben kdnnen. Sie muss auch der bisheri-
gen Lebensstellung der versicherten Person im Sinne von Absatz 1 entsprechen.

Die Aufhebung des Tatigkeitsverbotes und der Wegfall der Grinde dafiir miissen uns unverziglich
- ohne schuldhaftes Zdgern - mitgeteilt werden. Hierbei gelten die Bestimmungen zur Nachpriifung
der Berufsunféahigkeit. Mehr dazu finden Sie in § 9.

Vollsténdige Berufsunféhigkeit liegt auch vor, wenn die versicherte Person eine unbefristete Rente
aus der Sozialversicherung wegen voller Erwerbsminderung allein aus medizinischen Griinden er-
hélt. Dabei gilt:

- Der Definition der vollen Erwerbsminderung im Sinne dieses Absatzes liegt § 43 Sozialgesetz-
buch VI in der Fassung vom 01.01.2023 zugrunde. Wenn sich das Sozialgesetzbuch VI an-
dert, &ndert sich nicht die Definition der Berufsunfahigkeit aufgrund von Erwerbsminderung
gemal diesem Absatz.

- Bei Eintritt der vollen Erwerbsminderung besteht dieser Vertrag seit mindestens zehn Jahren.

- Die versicherte Person hat bei Beginn der Rentenzahlung durch den Versorgungstrager das
40. Lebensjahr vollendet.

Wenn Sie bei Abschluss lhrer Berufsunfahigkeitsversicherung mit uns Ausschliisse vereinbart ha-
ben, gelten diese auch fur die Leistungen wegen voller Erwerbsminderung. Dies gilt auch fur beson-
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dere Vereinbarungen zu Art und Umfang des Versicherungsschutzes. Informationen hierzu kénnen
Sie lhrem »Versicherungsschein entnehmen.

1. Pflegebeddrftigkeit

(1) Volistandige Berufsunféhigkeit liegt auch vor, wenn die versicherte Person pflegebedurftig im nach-
folgend beschriebenen Sinne ist.

Pflegebedurftigkeit liegt vor, wenn jede der folgenden Bedingungen erflllt ist:

- Die versicherte Person benétigt fir mindestens vier der in Absatz 2 beschriebenen neun Tatig-
keiten die Hilfe einer anderen Person.

- Die versicherte Person benétigt die Hilfe taglich und in erheblichem Umfang auch bei Einsatz
technischer und medizinischer Hilfsmittel. Der jeweils notwendige Hilfebedarf ist in Absatz 2 in
Einzelheiten beschrieben.

- Die Hilfebeduirftigkeit ist die Folge von Krankheit, Kérperverletzung oder (auch altersentspre-
chendem) Kréfteverfall.

- Dieser Zustand wird voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern.

Sie mussen den Grund fur die Pflegebedurftigkeit durch &rztliche Befunde belegen.
(2) Beiden neun Tatigkeiten im Sinne von Absatz 1 handelt es sich um:
- Fortbewegen im Zimmer

Hilfebedarf besteht, wenn die versicherte Person die Unterstlitzung einer anderen Person be-
notigt, um sich

- an ihrem gewohnlichen Aufenthaltsort,
- auf ebener Oberflache,
- von Zimmer zu Zimmer

fortzubewegen und

- der versicherten Person das Treppensteigen nicht oder nur mit Stuitzen oder Festhalten
der versicherten Person mdglich ist.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen einer Gehhilfe, eines Rollstuhls oder anderer tech-
nischer Hilfsmittel das Fortbewegen ermdglicht.

- Aufstehen und Positionswechsel

Hilfebedarf besteht, wenn die versicherte Person die Unterstlitzung einer anderen Person be-
notigt, um

- von einer erhohten Sitzflache (wie Bettkante, Stuhl, Sessel, Bank, Toilette) aufzustehen
und

- sich auf einen Rollstuhl, Toilettenstuhl, Sessel oder &hnliches umzusetzen und

- sie sich nicht oder nur kurz selbststandig in einer Sitzposition halten kann.

Zusatzlich kann die versicherte Person nur durch Hilfsmittel oder Reichen der Hand ihre Lage
im Bett veréndern.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen eines Pflegebettes, einer Kriicke, eines speziellen
Griffes oder anderer technischer Hilfsmittel das Aufstehen und den Positionswechsel ermdg-
licht.

- An- und Auskleiden

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person sich nicht ohne Hilfe einer anderen Person
den Ober- und Unterkdrper an- und auskleiden kann.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen krankengerechter Kleidung, Schuhléffel, Knépfhilfe
oder anderer Hilfsmittel das An- und Auskleiden ermdglicht. Das Reichen der Kleidung und die
Kontrolle des Sitzes der Kleidung gelten nicht als Hilfebedarf.

- Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken
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Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nicht ohne fremde Hilfe

- bereits vorbereitete essfertige und mundgerecht zubereitete Nahrung essen und
- bereitstehende Getranke aufnehmen kann.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen krankengerechter Essbestecke und Trinkgeféalle
oder anderer technischer Hilfsmittel das Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken ermdglicht.

- Waschen

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person sich nicht ausreichend alleine waschen
kann. Sie muss sich so waschen kdnnen, dass ein akzeptables MaR an Kdrperhygiene ge-
wahrt bleibt.

Das bedeutet, dass die versicherte Person

- beim Waschen und Abtrocknen des Intimbereichs und
- bei der Durchfiihrung des Dusch- oder Wannenbades einschlieBlich des Waschens der
Haare

nur einen begrenzten Teil der Aktivitdten selbststéandig durchfuhren kann.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen von Wannengriffen, einem Wannenlift oder ande-
rer technischer Hilfsmittel das Waschen ermdglicht. Die Unféhigkeit ins Badezimmer zu gelan-
gen, gilt nicht als Hilfebedarf.

- Verrichten der Notdurft

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Notdurft nicht alleine verrichten kann.
Mdgliche Griinde sind:

- Sie ist nicht in der Lage, sich nach dem Stuhlgang alleine zu saubern.
- Sie kann ihre Notdurft nur in eine Bettschiissel verrichten.
- Sie kann ihren Darm und/oder ihre Blase nur mit fremder Hilfe entleeren.

Kein Hilfebedarf besteht, wenn das Nutzen von speziellen Griffen, einer Toilette mit Dusch-
funktion oder anderer technischer Hilfsmittel das Verrichten der Notdurft ermdglicht.

Besteht eine Inkontinenz des Darms oder der Blase, so gilt zusatzlich: Es muss geprift wer-
den, ob die Inkontinenz des Darms und/oder der Blase durch die Verwendung von Hilfsmitteln
ausgeglichen werden kann. Wenn Hilfsmittel verwendet werden kénnen, liegt hinsichtlich der
Verrichtung der Notdurft kein Hilfebedarf vor. Diese Hilfsmittel kdnnen zum Beispiel sein:

- Windeln,

- spezielle Einlagen,
- Katheter oder

- Kolostomiebeutel.

Die Einschrénkung gilt nur, wenn die versicherte Person die Hilfsmittel alleine anwenden kann.
Benotigt sie dabei die Hilfe einer anderen Person, gilt diese Einschréankung nicht.

- Kommunizieren

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, mit anderen Per-
sonen zu kommunizieren. Das bedeutet:

- Die versicherte Person kann elementare Bedirfnisse nur noch durch nonverbale Reakti-
onen (wie Mimik, Gestik, LautduRerungen) mitteilen.

Hilfebedarf liegt auch vor, wenn sdmtliche der folgenden Punkte zutreffen:

- Die versicherte Person &uRlert von sich aus keine elementaren Bedirfnisse,

- die versicherte Person antwortet auf Ansprache oder Fragen lediglich in wenigen Worten
oder sie weicht im Gesprach in aller Regel vom Gespréachsinhalt ab,

- die versicherte Person zeigt keine Eigeninitiative zur Kontaktaufnahme zu Personen in-
nerhalb und auf3erhalb des direkten Umfeldes und
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®
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- die versicherte Person bendtigt personelle Unterstitzung wéahrend der Kontaktaufnahme,
zum Beispiel bei der Nutzung von Kommunikationshilfen (wie Telefon bedienen und hal-
ten, Brief- oder Mailkontakt).

Denkvermdgen

Hilfebedarf liegt vor, wenn sich die versicherte Person ihrer selbst und ihrer Umgebung nicht
mehr bewusst ist. Das heif3t, die versicherte Person benétigt bei beiden der folgenden Tatig-
keiten den ganzen Tag Hilfe in Form von Erinnern und/oder Auffordern:

- Beim Treffen geeigneter Entscheidungen zur eigenen Sicherheit und zum Wohlbefinden
und beim Ausfuhren und Steuern von Alltagshandlungen. Die Hilfe wird benétigt, da die
versicherte Person die Reihenfolge einzelner Handlungsschritte oder einzelne, notwendi-
ge Schritte regelmafig vergisst.

- Beim Planen und Strukturieren des Tagesablaufs und tber den Tag hinaus und bei der
Auswabhl der Durchfuihrung von Freizeitaktivitaten.

Hilfebedarf liegt auch vor, wenn die versicherte Person nicht mehr in der Lage ist, sémtliche
der folgenden Tatigkeiten auszufihren:

- Personen aus dem néheren Umfeld (wie Familienangehorige) erkennen und sich an kurz
zurlickliegende Ereignisse oder Beobachtungen erinnern.

- Sich in ihrer gewohnten hauslichen und auBerh&uslichen Umgebung zurechtfinden und
dortige Risiken und Gefahren erkennen.

- Sich auch unter Nutzung auferer Orientierungshilfen zeitlich orientieren und Tageszei-
ten mit regelméaRigen Ereignissen (wie Mittagessen) erkennen.

- Einfache Sachverhalte, Informationen sowie Aufforderungen verstehen, wenn diese nicht
wiederholt und erlautert werden.

Umgang mit Emotionen

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nicht mehr alleine mit Emotionen, Wahrneh-
mungen, Gefiihlen sowie Risiken und Gefahren umgehen kann. Dies ist der Fall, wenn die ver-
sicherte Person mindestens zweimal wochentlich

- Hilfe einer anderen Person beim Einschlafen, Weiterschlafen und bei der Bewaltigung
von motorisch gepragten Verhaltensauffalligkeiten (wie sténdiges Aufstehen oder ziello-
ses Umhergehen) benétigt,

- verbal oder physisch aggressiv gegenuber sich selbst, anderen Personen oder Gegen-
standen wird und Unterstiitzung (wie bei der Kdrperpflege oder der Nahrungsaufnahme)
ablehnt,

- unter Angstattacken oder Wahnvorstellungen leidet, das heif3t sie fuihlt sich verfolgt/be-
droht/bestohlen und hat starke Angste oder

- antriebslos oder schwer depressiv ist, das heif3t sie bringt keine Eigeninitiative fur Aktivi-
taten oder Kommunikation auf und wirkt apathisch.

Pflegebedurftigkeit liegt auch vor, wenn die versicherte Person unter schweren Hirnleistungsstérun-
gen (schwere Demenz) leidet, die diese Bedingungen erfllen:

Die Ursache fur die schweren Hirnleistungsstérungen ist ein Unfall oder eine Erkrankung.

Als Folge der Hirnleistungsstérungen benétigt die versicherte Person Unterstitzung bei den
oben genannten Tatigkeiten oder kontinuierliche Beaufsichtigung. Ohne Beaufsichtigung wiir-
de sie sich oder andere sonst erheblich geféahrden.

Die schwere Demenz ist charakterisiert durch einen Verlust geistiger Fahigkeiten, die sich auf
das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- und Orientierungsvermégen auswirken.

Ein Facharzt der Neurologie muss die Diagnose der schweren Demenz bestétigen. Hierzu ist eine
ausfuhrliche Befunderhebung mit kérperlicher sowie psychopathologischer Untersuchung und die
Verwendung psychometrischer Tests notwendig. Es muss mindestens ein Schweregrad 6 ("Schwe-
re kognitive Leistungseinbuf3en"), ermittelt (iber die Global Deterioration Scale (GDS 6), vorliegen.
Es kann auch eine alternative, anerkannte Demenzbeurteilungsskala verwendet werden. Dann muss
ein entsprechender Schweregrad festgestellt werden. Wir kdnnen in regelméRigen Abstanden Wie-
derholungsuntersuchungen fordern, um die Diagnose zu bestéatigen.

Die versicherte Person gilt auch als pflegebedurftig, wenn jede der folgenden Bedingungen erfillt ist:

Die versicherte Person ist mindestens sechs Monate so hilflos gewesen, dass sie fur mindes-
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§3

In welchen Féllen ist der Versi-
cherungsschutz ausgeschlos-
sen?

§4
Beginn des Versicherungs-
schutzes

@

@

tens vier der in Absatz 2 genannten neun Verrichtungen die Hilfe einer anderen Person bené-
tigte.

Sie bendtigte die Hilfe taglich und in erheblichem Umfang, auch bei Einsatz technischer und
medizinischer Hilfsmittel.

Die Hilfebedurftigkeit ist die Folge von Krankheit, Kérperverletzung oder (auch altersentspre-
chendem) Kréfteverfall.

Dieser Zustand dauert auch nach Ablauf des Zeitraums von sechs Monaten an.

Die versicherte Person gilt dann von Beginn der Pflegebedurftigkeit an als pflegebediirftig.

Wir leisten in der Regel unabhéngig davon, wie es zum »Leistungsfall gekommen ist. Im Folgen-
den finden Sie Ausnahmen davon. Im Einzelfall kdnnen wir mit Ihnen auch darlber hinaus noch wei-
tere Leistungsausschlisse vereinbaren. Diese finden Sie in lhren individuellen Vertragsunterlagen.

Berufsunfahigkeit oder Pflegebediirftigkeit kdnnen verschiedene Ursachen haben. Bei diesen Ursa-
chen leisten wir nicht:

Bei inneren Unruhen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, wenn die versicherte Person
auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

Bei kriegerischen Ereignissen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Bei inneren Unruhen oder bewaffneten Auseinandersetzungen auf3erhalb der Bundesrepublik
Deutschland, denen sich die versicherte Person bewusst aussetzt oder an denen sie sich aktiv
beteiligt.

Wir leisten jedoch bei dieser Ausnahme: Der Versicherungsfall tritt wahrend rein humanitarer
Hilfeleistungen oder friedenssichernder oder friedenserhaltender MaBnahmen auRerhalb der
territorialen Grenzen der NATO-Mitgliedstaaten ein. Dies gilt nur, wenn die versicherte Person
als Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei, Bundespolizei oder anderer staatlich beauf-
tragter Organisationen daran teilnimmt. Der Einsatz muss mit Mandat der NATO, UN oder
OSZE oder einer humanitéren Hilfsorganisation erfolgt sein.

Bei dem vorsétzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen. AuRer-
dem bei dem vorsatzlichen Einsatz oder dem vorsétzlichen Freisetzen von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen. Diese beiden Ausnahmen gelten nur in diesem Fall: Der
Einsatz oder das Freisetzen sind darauf gerichtet, das Leben oder die Gesundheit einer Viel-
zahl von Personen zu gefahrden. AuBerdem muss der Einsatz oder das Freisetzen dazu fuih-
ren, dass insgesamt ein unvorhersehbar hoher Bedarf an Versicherungsleistungen entsteht.
Diese nicht vorhersehbare Veranderung zu den »Rechnungsgrundlagen fiihrt dazu, dass wir
voraussichtlich nicht mehr alle zugesagten Leistungen erbringen kdnnen. Ein unabhéngiger
Treuhdnder muss bestétigen, dass ein solcher Fall vorliegt.

Bei absichtlich herbeigefihrter Krankheit oder Kréafteverfall, absichtlicher Selbstverletzung, ver-
suchter Selbsttétung oder vorsétzlicher Herbeifiihrung der Pflegebedurftigkeit. Wir leisten
aber, wenn die versicherte Person die Tat in einem Zustand krankhafter Stérung der Geistes-
tatigkeit begangen hat. Ein Beispiel: Die versicherte Person konnte bei der Tat ihre Handlun-
gen nicht mehr bewusst steuern, etwa durch eine schwere Geisteskrankheit. Diese schwere
Geisteskrankheit muss durch arztliche Befunde nachgewiesen werden.

Bei der vorsatzlichen Ausfiihrung oder dem strafbaren Versuch eines »Verbrechens oder
»Vergehens durch die versicherte Person. Davon nicht betroffen sind fahrlassige und grob
fahrlassige VerstoRe, sowie Ordnungswidrigkeiten oder Delikte im StraBenverkehr, die nicht in
Verbindung mit folgenden Vergehen stehen: Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch,
Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs, N6tigung, verbotene
Kraftfahrzeugrennen oder Straftaten nach 8315 b StGB.

Wenn Sie vorsétzlich die Berufsunféhigkeit oder Pflegebedurftigkeit der versicherten Person
herbeigefuhrt haben.

Bei Strahlung, die das Leben oder die Gesundheit zahlreicher Menschen gefahrdet oder scha-
digt. Die Geféhrdung durch die Strahlung muss sehr hoch sein: Um diese abzuwehren und zu
bek&mpfen, muss eine Katastrophenschutzbehdrde oder eine vergleichbare Einrichtung tatig
geworden sein.

Ihr Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss Ihres Vertrages. Das ist in der Regel der Fall, wenn Sie
den »Versicherungsschein erhalten haben. Er beginnt aber nicht vor zwdélf Uhr am Mittag des Tages,
der im »Versicherungsschein als Beginn der Versicherung angegeben ist. Bitte beachten Sie in diesem
Zusammenhang auch die Regelungen zur Beitragszahlung in § 21 Abschnitt I.
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Vorvertragliche Anzeigepflichten und Mitwirkungspflichten bei Eintritt von Berufsunfahigkeit oder

Pflegebedurftigkeit

§5
lhre Pflichten vor Beginn des
Vertrages

I. Vorvertragliche Anzeigepflicht

@

@

Wir sind auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen. Sie missen daher die vor-
vertragliche Anzeigepflicht erfilllen. Dies bedeutet, dass Sie alle unsere in »Textform gestellten Fra-
gen bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung richtig und vollstandig beantworten. Dies gilt auch, wenn
unser Vermittler Ihnen die Fragen stellt.

Besonders wichtig ist das bei Fragen zu

- Erkrankungen und
- gesundheitlichen Stérungen oder Beschwerden.

Diese Anzeigepflicht gilt auch fir Fragen nach gefahrerheblichen Umsténden, die wir Ihnen

- nach Abgabe lhrer Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme durch uns oder
- nach Zustandekommen des Vertrags im Rahmen einer Vertragséanderung

in »Textform stellen.

Wir beschreiben lhnen im Folgenden die méglichen Konsequenzen, wenn Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht verletzen. Die gesetzlichen Regeln zur Anzeigepflicht finden Sie in § 19 Versiche-
rungsvertragsgesetz (»VVG).

Wenn wir eine andere Person versichern, beziehen sich unsere Fragen auch auf diese Person.
Auch dann sind Sie fir die richtige und vollstdndige Beantwortung der Fragen verantwortlich. Die
Antworten der versicherten Person werden lhnen in diesem Fall zugerechnet.

1. Ricktritt

@

@

®

Wenn Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, kbnnen wir vom Vertrag zurticktreten.

Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht weder vorséatzlich noch grob
fahrlassig verletzt haben, ist unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen. Wir kénnen den Vertrag dann
aber eventuell kiindigen (siehe Abschnitt I11).

Wenn Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht grob fahrlassig verletzen, gilt: Wir kdnnen nicht vom
Vertrag zuricktreten, wenn wir diesen auch bei Kenntnis der nicht oder falsch angezeigten Umstan-
de abgeschlossen hatten. In diesem Fall kdnnen wir den Vertrag aber anpassen (siehe

Abschnitt 1V).

Wenn wir vom Vertrag zuriicktreten, haben Sie keinen Versicherungsschutz.

Wir missen aber ausnahmsweise doch leisten, wenn wir erst nach dem Eintritt eines
»Leistungsfalls vom Vertrag zuriickgetreten sind. Voraussetzung hierfir ist, dass Sie nachweisen,
dass

- die nicht oder nicht richtig angegebenen Umsténde nicht die Ursache fur den Eintritt oder die
Feststellung des »Leistungsfalls waren oder

- die nicht oder nicht richtig angegebenen Umstéande nicht die Ursache fuir die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht waren.

Wenn Sie oder die versicherte Person die vorvertragliche Anzeigepflicht arglistig verletzt haben,
miissen wir nicht leisten.

Wenn wir vom Vertrag zuriicktreten, erlischt die Versicherung, ohne dass ein »Ruckkaufswert an-
fallt. Sie haben keinen Anspruch darauf, dass wir lhnen Ihre Beitrdge zurlickzahlen.

IIl. Kuindigung
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(1) Wenn Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzen, dabei aber nicht vorsétzlich oder grob fahrlas-
sig handeln, kdnnen wir den Vertrag kiindigen. Dabei mussen wir eine Kiindigungsfrist von einem
Monat einhalten.

Wir kénnen den Vertrag nicht kiindigen, wenn wir diesen auch bei Kenntnis der nicht oder falsch an-
gezeigten Umstande abgeschlossen hétten. In diesem Fall kdnnen wir den Vertrag aber anpassen
(siehe Abschnitt 1V).

(2) Bei einer Kundigung stellen wir Ihren Vertrag beitragsfrei.

(3) Wenn Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt haben, aber dies nicht zu vertreten haben, ver-
zichten wir auf unser Recht zur Kiindigung.

IV. Vertragsanpassung
(1) Wenn

- Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht grob fahrléssig oder fahrlassig verletzt haben und
- wir bei Kenntnis der nicht oder falsch angezeigten Umsténde den Vertrag zu anderen Bedin-
gungen abgeschlossen hatten,

gilt: Diese anderen Bedingungen werden auf unseren Wunsch riickwirkend Bestandteil des Ver-
trags.

Wenn Sie die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nicht zu vertreten haben, verzichten wir
auf unser Recht zur Anpassung des Vertrags.

(2) Infolgenden Fallen kbnnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats fristlos kiindigen, nachdem Sie
eine Mitteilung von uns erhalten haben:

- Der Beitrag erhoht sich durch die Anpassung des Vertrags um mehr als 10 % oder
- wir versichern den nicht oder falsch angezeigten Umstand nicht.

Mehr zum Thema Kiindigung finden Sie in 8§ 15.
V. Ausiibung unserer Rechte

(1) Unsere vorgenannten Rechte kénnen wir nur in den ersten funf Jahren seit Abschluss des Vertrags
ausuben. Wenn vor Ablauf der ersten funf Jahre ein »Leistungsfall eintritt, gilt: Wir kdnnen die
Rechte noch nach Ablauf dieser Frist geltend machen. Wenn Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht
vorsatzlich oder arglistig verletzen, betragt die Frist zehn Jahre.

(2) Wir mussen unsere Rechte innerhalb eines Monats schriftlich ausiiben. Die Frist beginnt, wenn wir
erfahren haben, dass Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt haben.

(3) Die Fristen gelten erneut, wenn Sie nach einer Beitragsfreistellung die Versicherung
»wiederherstellen. Das gilt auch fiir jede Anderung, die unsere Leistungen erweitert, wenn wir da-
fur eine erneute »Gesundheitsprufung verlangen.

VI. Anfechtung

Unabhéangig von unseren vorgenannten Rechten haben wir das Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tau-
schung anzufechten.

VII. Erklarungsempfanger

Wir Uben unsere Rechte durch eine schriftliche Erklarung lhnen gegentiber aus. Wenn Sie uns keine an-
dere Person als Bevollmé&chtigten genannt haben, gilt: Im Falle Ihres Todes kdnnen wir die Erklarung ei-
nem Bezugsberechtigten gegeniiber abgeben. Wenn kein Bezugsberechtigter vorhanden ist, kdnnen wir
die Erklarung dem Inhaber des »Versicherungsscheins gegenuber abgeben. Dies gilt auch, wenn wir
den Aufenthalt des Bezugsberechtigten nicht feststellen kénnen.
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§6

Welche Mitwirkungspflichten
sind zu beachten, wenn Leistun-
gen verlangt werden?

@

@
®

4)

©)

Wenn Sie Leistungen aus dieser Versicherung verlangen, mussen Sie uns den Eintritt der Berufs-
unféhigkeit in »Textform melden. Ebenso mussen Sie uns den Eintritt der Pflegebeddrftigkeit in
»Textform melden, wenn Sie Leistungen aufgrund von Pflegebeddrftigkeit verlangen. Bitte schicken
Sie uns dariber hinaus diese Unterlagen:

- eine Darstellung der Ursache fur den Eintritt der Berufsunféhigkeit,

- ausfuhrliche Berichte der Arzte, die die versicherte Person momentan behandeln oder behan-
delt oder untersucht haben. In diesen Berichten missen Ursache, Beginn, Art, Verlauf und die
voraussichtliche Dauer des Leidens beschrieben sein. Diese Berichte miissen auch den Grad
der Berufsunfahigkeit oder Art und Umfang der Pflegebedurftigkeit umfassen,

- Unterlagen tber den Beruf der versicherten Person und ihre Stellung und Tétigkeit zum Zeit-
punkt, an dem die Berufsunféhigkeit eingetreten ist. Die Unterlagen mussen auch die eingetre-
tenen Veranderungen umfassen,

- bei Pflegebedurftigkeit schicken Sie uns zusatzlich eine Bescheinigung einer Pflegefachkraft
Uber Art und Umfang der Pflege.

Die Kosten fiir die einzureichenden Unterlagen zahlt derjenige, der die Leistungen beansprucht.

Die arztlichen Nachweise zum Eintritt oder zum Fortbestehen der Berufsunféhigkeit oder Pflegebe-
durftigkeit muss ein in der EU niedergelassener Arzt erstellen.

Die Nachweise miissen in deutscher Sprache geschrieben sein oder Sie miissen den Nachweisen
eine Ubersetzung ins Deutsche beifligen. Diese Ubersetzung muss ein vor Gericht zugelassener
Ubersetzer erstellt haben.

Wenn wir eine Anreise der versicherten Person aus dem Ausland fur erforderlich halten, tiberneh-
men wir die Anreise- und Aufenthaltskosten. Diese Kosten miissen mit uns abgestimmt sein. Wir
werden im Einzelfall priifen, ob wir von den genannten Anforderungen abweichen und beispielsweise
auf eine Anreise verzichten kénnen. Wir werden insbesondere auf die Anreise verzichten, wenn die
versicherte Person nicht transportfahig ist.

Wir kénnen auRerdem weitere Untersuchungen durch Arzte verlangen, die wir beauftragen. Wir kén-
nen auch weitere notwendige Nachweise anfordern, dazu gehdren besonders auch zusétzliche Aus-
kiinfte und Aufklarungen. Die Kosten dafur zahlen wir.

Wenn wir, wie beschrieben, eine Untersuchung der versicherten Person als erforderlich erachten,
gilt: Wir kénnen verlangen, dass die Untersuchungen in Deutschland oder bei einem Arzt in einer
deutschen Botschaft durchgefiihrt werden. Dies gilt besonders, wenn sich die versicherte Person im
Ausland aufhélt. Die Kosten fiir die Untersuchung und die erforderlichen Kosten fiir Reise und Uber-
nachtung zahlen wir.

Bei der Priifung eines Antrags auf Leistungen benétigen wir regelméRig Auskinfte anderer Perso-
nen oder Institutionen. Das kdnnen sein:

- Arzte,
- Krankenh&user, psychiatrische Kliniken und sonstige Krankenanstalten oder
- Alten- und Pflegeheime,

bei denen die versicherte Person in Behandlung oder in Pflege war oder sein wird. Aul3erdem

- Pflegepersonen,

- andere Personenversicherer und gesetzliche Krankenkassen,
- Berufsgenossenschaften und

- Behorden.

Wir kénnen verlangen, dass die versicherte Person diese Personen und Institutionen ermachtigt,
uns Auskunft zu erteilen.

Die versicherte Person kann diese Erméachtigung auch bei Abschluss des Vertrags erteilen. In die-
sem Fall werden wir sie informieren, bevor wir eine solche Auskunft einholen. Die versicherte Person
kann der Einholung der Auskunft widersprechen. AuRerdem kann die versicherte Person jederzeit
verlangen, dass wir flr jede einzelne Auskunft ihre Einwilligung einholen. Durch das Einholen der
einzelnen Einwilligungen kann ein besonderer Aufwand bei der Bearbeitung des Antrags auf Leis-
tungen entstehen. In diesem Fall kdnnen wir von Ihnen verlangen, uns die damit verbundenen Kos-
ten zu erstatten. Die versicherte Person kann uns die erforderlichen Informationen aber auch selbst
beschaffen.
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§7
Was gilt bei einer Verletzung der
Mitwirkungspflichten?

Wenn uns die versicherte Person

- die genannte Erméchtigung oder Einwilligung im Einzelfall nicht erteilt und
- die benétigten Auskiinfte auch nicht selbst beschafft,

kann dies zu einer Verletzung der Mitwirkungspflichten bei der Bearbeitung des Antrags auf Leistun-
gen fuhren.

(6) Grundsatzlich muss die versicherte Person arztliche Anordnungen nicht befolgen, um Leistungen
aus dieser Versicherung zu erhalten.

Die versicherte Person ist jedoch verpflichtet, zur Verringerung des Schadens beizutragen. Dies be-
deutet: Sie muss sich allen zumutbaren &rztlichen und medizinischen Manahmen unterziehen, die
die Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit verbessern oder wiederherstellen. Dies gilt fir MaR-
nahmen, die die Berufsunfahigkeit mindern oder wegfallen lassen. Zumutbar sind Untersuchungen
und Behandlungen,

- bei denen ein Arzt einen Schaden fur Leben oder Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausschliel3en kann,

- mit denen keine besonderen Schmerzen verbunden sind und

- die keinen erheblichen Eingriff in die kérperliche Unversehrtheit bedeuten.

Immer zumutbar sind damit

- MaRnahmen der medizinischen Grundversorgung (zum Beispiel Blutkontrollen, Physiothera-
pie, Behandlung von Allergien) und

- die Verwendung allgemein gebrauchlicher medizinisch-technischer Hilfsmittel (zum Beispiel
Prothesen, Seh- oder Horhilfen, Stiitzstrimpfe) sowie

- logopadische MaRnahmen.

Nicht unter diese Pflicht fallen Operationen. Ebenfalls nicht darunter fallen spezielle Therapien wie
Chemo- oder Strahlentherapie oder medikamenttse Behandlungen mit regelmafig unangemessen
hohen Nebenwirkungen. Wenn die versicherte Person derartige unzumutbare MaBnahmen ablehnt,
beeinflusst dies unsere Leistungspflicht nicht.

I. Mitwirkungspflicht zum Zeitpunkt des Eintretens der Berufsunfahigkeit oder Pflegebedirftig-
keit

Wir sind nicht verpflichtet zu leisten, solange Sie, die versicherte Person oder derjenige, der die Leistun-
gen beansprucht, eine Mitwirkungspflicht vorséatzlich nicht erfullt. Dies gilt fur die Mitwirkungspflichten
nach § 6. Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht dirfen wir unsere Leistungen kiirzen.
Die Kirzung muss in einem angemessenen Verhéltnis zur Schwere des Verschuldens stehen. Wenn Sie
uns aber nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt haben, werden wir un-
sere Leistungen nicht kiirzen. Es ist moglich, dass die Verletzung der Mitwirkungspflicht den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalls nicht beeinflusst. Ebenso ist es mdglich, dass die Verletzung der
Mitwirkungspflicht die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht nicht beeinflusst. In beiden Fal-
len stehen lhnen weiter die Leistungen aus Ihrem Vertrag zu.

II. Mitwirkungspflicht wahrend der Leistungspflicht

Wir sind nicht verpflichtet zu leisten, solange Sie, die versicherte Person oder derjenige, der die Leistun-
gen beansprucht, eine Mitwirkungspflicht vorséatzlich nicht erfullt. Dies gilt fur die Mitwirkungspflichten
nach § 9. Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Mitwirkungspflicht dirfen wir unsere Leistungen kiirzen.
Die Kirzung muss in einem angemessenen Verhéltnis zur Schwere des Verschuldens stehen. Wenn Sie
uns aber nachweisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt haben, werden wir un-
sere Leistungen nicht kiirzen. Es ist mdglich, dass die Verletzung der Mitwirkungspflicht die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht nicht beeinflusst. Dann stehen lhnen weiter die Leistungen aus Ih-
rem Vertrag zu. Wird die Mitwirkungspflicht spater erfullt, leisten wir ab Beginn des dann laufenden Mo-
nats. Dies gilt, wenn sonst alle Voraussetzungen fur die Leistungen erfillt sind.

Wir dirfen nur dann vollstéandig oder teilweise nicht leisten, wenn wir Sie Uber die Konsequenzen infor-
miert haben.
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Prifung der Leistungspflicht und Mitwirkungspflichten bei Nachpriufung der Leistungspflicht

§8 (1) Wir verpflichten uns, innerhalb von drei Wochen, nachdem wir die Unterlagen bekommen haben,
Wann geben wir eine Erklarung

Uber unsere Leistungspflicht - Sie Uber unsere Entscheidung zu unserer Leistungspflicht zu informieren oder

ab? - weitere Unterlagen zum Prifen von lhnen anzufordern oder

- Ihnen mitzuteilen, dass wir weitere Schritte einleiten werden (zum Beispiel, wenn wir ein neu-
trales Gutachten einholen).

Solange wir noch keine Erklarung Uber unsere Leistungspflicht abgegeben haben, teilen wir lhnen
mindestens alle vier Wochen den aktuellen Stand mit.

(2) Fdur die Versicherungsleistungen gilt: Bis wir entschieden haben, ob wir Ihren Antrag auf Leistungen
anerkennen, stunden wir Ihre Beitrége zinslos. Das bedeutet, Sie missen zunéchst keine Beitrage
zahlen. Wenn wir die Leistungen nicht anerkennen, mussen Sie die gestundeten Beitrdge nachzah-
len. Falls Sie den Betrag nicht auf einmal bezahlen mdchten, kénnen wir auch vereinbaren, dass Sie
ihn in Raten Uber maximal 24 Monate bezahlen. Sie kdnnen die Raten monatlich, vierteljahrlich oder
halbjéahrlich zahlen. Wenn auch dies fur Sie schwierig ist, sprechen Sie uns bitte an. Unter Umstan-
den gibt es weitere Mdglichkeiten, Ihnen die Nachzahlung der gestundeten Beitrdge zu erleichtern.
Dazu gehért auch die Méglichkeit, dass wir die gestundeten Beitrage durch eine Anderung lhres
Vertrages verrechnen. In diesem Fall missen Sie die Beitrdge nicht nachzahlen. Dabei erhohen wir
nach Rucksprache mit Ihnen entweder Ihren kiinftig zu zahlenden Beitrag oder wir setzen die versi-
cherten Leistungen herab. Die herabgesetzten Leistungen durfen jedoch die beitragsfreien Mindest-
summen nicht unterschreiten. Uber die Auswirkungen der Vertragsanderung informieren wir Sie ger-
ne.

(3) Wir erkennen Leistungen aus dieser Versicherung grundsatzlich zeitlich unbefristet an.

Wir erkennen befristete Leistungen nur in begriindeten Einzelfallen an. Hierfur mussen einem end-
glltigen Anerkenntnis wichtige Griinde entgegenstehen. Dies ist dann nur einmalig flr maximal
zwolf Monate mdglich. Ist eine Karenzzeit vereinbart, beginnt diese mit Beginn des Zeitraums von
zwdlf Monaten zu laufen.

Wir werden lhnen die Grunde fir ein befristetes Anerkenntnis in unserer Erkléarung tber die Leis-
tungspflicht mitteilen. Griinde kénnen zum Beispiel sein:

- Umstéande, die fur eine Beurteilung dafiir maR3geblich sind, ob ein »Leistungsfall vorliegt, an-
dern sich voraussichtlich.

- Die versicherte Person absolviert eine Rehabilitations-, Umschulungs- oder Wiedereingliede-
rungsmafnahme oder eine solche MaRnahme ist geplant.

Wenn wir eine Leistung befristet anerkennen, zahlen wir sie fir den anerkannten Zeitraum auf jeden
Fall. Wir werden in diesem Zeitraum auch keine Nachprufung durchfihren. Wir werden jedoch be-
reits vor Ablauf der Befristung prufen, ob ein tUber den Zeitraum der Befristung hinausgehender Leis-
tungsanspruch besteht. Zur Durchfiihrung dieser Prifung werden wir von lhnen aktuelle Auskiinfte
einholen und Unterlagen (siehe § 6) anfordern. Bitte reichen Sie diese angeforderten Unterlagen vor
Ablauf der Frist ein. Wir entscheiden dann spatestens bis zum Ablauf der Befristung neu lber unse-
re Leistungspflicht.

Stellt sich nach Ablauf der Frist heraus, dass keine Leistungspflicht vorliegt, werden wir die bis da-
hin gezahlten Leistungen nicht zurtickfordern. Wir werden die Leistungen aus einem befristeten An-
erkenntnis auch dann nicht zurtickfordern, wenn keine Berufsunféhigkeit vorgelegen haben sollte.

§9 (1) Auch nachdem wir unsere Leistungspflicht anerkannt oder festgestellt haben, gilt: Wir durfen im wei-
Was gilt fur die Nachpriifung der teren Verlauf das Fortbestehen und den Grad der Berufsunfahigkeit oder die Pflegebedurftigkeit der
Berufsunféhigkeit oder Pflege- versicherten Person erneut prifen. Wenn die versicherte Person eine neue berufliche Téatigkeit aus-
bedurftigkeit? Ubt, fallt die Leistungspflicht wegen Berufsunfahigkeit weg. Dies gilt nur, wenn die neue berufliche

Tatigkeit der Ausbildung, den Fahigkeiten und der friiheren Lebensstellung der versicherten Person
entspricht (siehe § 2 Abschnitt | Absatz 1). Dabei berlicksichtigen wir auch neu erworbene berufli-
che Fahigkeiten sowie neue Ausbildungen.
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Uberschussbeteiligung

Um unsere Leistungspflicht zu prifen, kdnnen wir

- jederzeit sachdienliche Auskunfte und
- einmal jahrlich &rztliche Untersuchungen der versicherten Person

verlangen. Die &rztlichen Untersuchungen werden durch Arzte durchgefiihrt, die wir beauftragen.
Die Kosten fiir die Auskiinfte oder Untersuchungen zahlen wir. Beachten Sie dazu bitte auch § 6 Ab-
satz 3.

Sie mussen uns unverzuglich - das hei3t ohne schuldhaftes Zdgern - mitteilen, wenn

- die versicherte Person ihre berufliche Téatigkeit wieder aufnimmt oder &ndert oder
- keine Pflegebedurftigkeit mehr vorliegt.

Wenn wir die Leistungen beenden, informieren wir Sie in »Textform. Das gilt, wenn keine Berufsun-
fahigkeit von mindestens 50 % oder Pflegebeddrftigkeit mehr vorliegt. Ab diesem Zeitpunkt zahlen
wir keine Rente mehr und Sie missen wieder Beitrdge zahlen. Wenn wir den Wegfall der Berufsun-
fahigkeit oder der Pflegebedurftigkeit im Rahmen einer Nachpriifung (siehe Absatz 1) festgestellt ha-
ben, gilt abweichend: Unsere Leistungen enden drei Monate, nachdem Sie unsere Mitteilung erhal-
ten haben. Wenn es noch weitere Personen gibt, die Anspriiche auf Leistungen haben, informieren
wir diese ebenfalls in » Textform.

Melden Sie uns den Leistungsfall erst nach Wegfall der Berufsunféhigkeit, gilt abweichend von Ab-
satz 4: Wir erbringen die vertraglich versicherten Leistungen fur den Fall der Berufsunfahigkeit ledig-
lich fur den Zeitraum der arztlich nachgewiesenen Berufsunfahigkeit. Dasselbe gilt fur Leistungen
bei Berufsunfahigkeit aufgrund von Pflegebedurftigkeit.

§10 Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer nach 8§ 153 des Versicherungsvertragsgesetzes
Wie sind Sie an den Uberschiis- (»VVG) an den »Uberschiissen und »Bewertungsreserven (»Uberschussbeteiligung).

sen beteiligt?

I. Uberschussermittiung

@

@

®

Die »Uberschiisse stellen wir jahrlich bei unserem Jahresabschluss fest. Wir beriicksichtigen bei
der Ermittlung die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (»HGB) und des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (»VAG) sowie die dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Ein unabhéngiger Wirtschafts-
prifer prift den Jahresabschluss.

Ein Teil des ermittelten »Uberschusses wird den Vertragen direkt gutgeschrieben. Ein weiterer Teil
wird der Riickstellung fur Beitragsrickerstattung (RfB) zugefuhrt. Diese Ruckstellung dient dazu,
Schwankungen der »Uberschiisse im Zeitablauf auszugleichen. Diejenigen Betrége, die wir der
RfB zugefiihrt haben, diirfen wir grundsétzlich nur fir die »Uberschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer verwenden. Nur in Ausnahmeféllen durfen wir hiervon abweichen. Diese Ausnahmen
sind nach § 140 VAG:

- die Abwendung eines drohenden Notstandes,

- der Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus den Uberschussberechtigten Versicherungsver-
tragen, die auf allgemeine Anderungen der Verhéltnisse zuriickzufiihren sind und

- die Erhdhung der »Deckungsriickstellung, wenn die »Rechnungsgrundlagen angepasst
werden missen. Die »Rechnungsgrundlagen diirfen wir nur dann anpassen, wenn die An-
derung der Verhaltnisse unvorhersehbar und nicht nur voriibergehend ist.

Wir dirfen die Ausnahmeregelung nur dann anwenden, wenn die Aufsichtsbehdrde dem zuge-
stimmt hat.

Die Hohe der kiinftigen »Uberschussbeteiligung héangt davon ab

- wie oft und in welcher Hohe wir Leistungen erbringen und
- wie sich die »Kosten entwickeln.

Wir kénnen nicht voraussehen, wie sich die »Uberschussbeteiligung entwickelt. Wir kénnen daher
auch nicht sagen, wie hoch die »Uberschiisse kiinftig sein werden. Das bedeutet: Wir kénnen die
Hohe der »Uberschiisse nicht garantieren.
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Verschiedene Arten von Versicherungen tragen unterschiedlich zum »Uberschuss bei. Deshalb ha-
ben wir &hnliche Versicherungen in Bestandsgruppen zusammengefasst. Wir verteilen die
»Uberschiisse auf die einzelnen Bestandsgruppen nach dem Umfang, in dem sie zur Entstehung
des »Uberschusses beigetragen haben.

Ihre Versicherung gehért zu einem Kollektivvertrag, der in der Bestandsgruppe der Kollektivvertrage
mit eigener Vertragsabrechnung (laut BerVersV "BG 124") gefuihrt wird. Fur diesen Kollektivvertrag
wird eine eigene Kollektivvertragsabrechnung durchgefiihrt. Innerhalb der Bestandsgruppe gehort 1h-
re Versicherung zur Teilbestandsgruppe der Kollektivvertrage mit eigener Vertragsabrechnung
BVUK.

Bei Ubergang in eine Altersrente oder Hinterbliebenenrente wird Ihre Versicherung jedoch in den
Normalbestand Ubertragen und gehért dann zur Bestandsgruppe der Rentenversicherungen.

Il. Zuteilung von Uberschiissen

@

@

Unser Vorstand legt auf Vorschlag des »Verantwortlichen Aktuars die »Uberschiisse fir die ein-
zelnen Vertrage fiir jedes Kalenderjahr fest. Wir veréffentlichen die Héhe der »Uberschiisse im Ge-
schaftsbericht (»Uberschussdeklaration). Bitte beachten Sie: »Uberschiisse kénnen in einzelnen
Jahren auch ganz entfallen.

Wir entnehmen die Mittel, die jahrlich ausgeschiittet werden, den »Uberschiissen des Geschéfts-
jahres oder der RfB.

IIl. Uberschussverwendung in der leistungsfreien Zeit

Fir die »Uberschussverwendung wéhrend der leistungsfreien Zeit nennen wir Innen im Versicherungs-
antrag und im »Versicherungsschein die fur Sie zutreffende der folgenden Arten der
»Uberschussverwendung. Dies haben Sie mit uns zu Vertragsbeginn vereinbart:

Beitragsreduktion (wenn vereinbart)

Wahrend der Beitragszahlung erhalten Sie in jedem Jahr einen »Uberschussanteil. Diesen berech-
nen wir in Abhéngigkeit eines jahrlich deklarierten Prozentsatzes und lhres Beitrags. Wie hoch die-
ser Prozentsatz ist, erfahren Sie in der »Uberschussdeklaration. Den »Uberschussanteil gewéh-
ren wir von Versicherungsbeginn an bis zum ersten »Stammtag nach Versicherungsbeginn und
dann jeweils fur ein Jahr. Er verringert lhren zu zahlenden Beitrag.

Diese »Uberschussanteile gewahren wir Inrem Vertrag unter dem Vorbehalt, dass der Versiche-
rungsvertrag bis zum vereinbarten Vertragsende unveréndert fortgefiihrt wird. Bei einer Anderung
des Versicherungsvertrages werden diejenigen Teile der »Uberschussbeteiligung, die zur Risiko-
deckung noch nicht benétigt wurden, neu festgelegt. Zu den Anderungen zéhlen dabei Kiindigung,
Beitragsfreistellung und Reduzierung des Beitrags.Bitte beachten Sie hierzu § 16 Absatz 3.

Diese Uberschussverwendungsart ist nur mglich wahrend Vertragszeiten ohne steuerliche Forder-
fahigkeit gemanr 8§ 3 Nr. 63 EStG (private Fortfiihrung der Versicherung).

Verzinsliche Ansammlung (wenn vereinbart)

Wahrend der Beitragszahlung erhalten Sie in jedem Jahr einen »Uberschussanteil. Diesen berech-
nen wir in Abhéngigkeit eines jahrlich deklarierten Prozentsatzes und lhres Beitrags. Wie hoch die-
ser Prozentsatz ist, erfahren Sie in der »Uberschussdeklaration. Den »Uberschussanteil gewéh-
ren wir von Versicherungsbeginn an bis zum ersten »Stammtag nach Versicherungsbeginn und
dann jeweils fur ein Jahr. Er wird nachschissig gewéahrt und verzinslich angesammelt.

Wiéhrend beitragsfreier Zeiten erhalten Sie ebenfalls in jedem Jahr einen »Uberschussanteil. Die-
sen berechnen wir abweichend in Abhéngigkeit eines weiteren jéhrlich deklarierten Prozentsatzes
und lhrer versicherten Rente aus dieser Versicherung. Wie hoch dieser Prozentsatz ist, erfahren Sie
in der »Uberschussdeklaration. Dieser »Uberschussanteil wird jeweils fiir ein Jahr nachschiissig
gewahrt und ebenfalls verzinslich angesammelt.

Diese »Uberschussanteile gewahren wir Inrem Vertrag unter dem Vorbehalt, dass der Versiche-
rungsvertrag bis zum vereinbarten Vertragsende unveréndert fortgefiihrt wird. Bei einer Anderung
des Versicherungsvertrages werden diejenigen Teile der »Uberschussbeteiligung, die zur Risiko-
deckung noch nicht benétigt wurden, neu festgelegt. Zu den Anderungen zéhlen dabei Kiindigung,
Beitragsfreistellung und Reduzierung des Beitrags. Bitte beachten Sie hierzu § 16 Absatz 3.

Sofortbonus (wenn vereinbart)

Wahrend der Beitragszahlung erhalten Sie in jedem Jahr einen »Uberschussanteil. Diesen berech-
nen wir in Abhéngigkeit eines jahrlich deklarierten Prozentsatzes und lhrer versicherten Rente. Wie
hoch dieser Prozentsatz ist, erfahren Sie in der »Uberschussdeklaration. Den
»Uberschussanteil gewahren wir von Versicherungsbeginn an bis zum ersten »Stammtag nach
Versicherungsbeginn und dann jeweils flr ein Jahr. Er erhoht die versicherte Rente im Falle der Be-
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rufsunféhigkeit. Bei einer etwaigen Herabsetzung des Bonus haben Sie das Recht, ohne erneute Ri-
sikopriifung den bisherigen Versicherungsschutz durch eine entsprechende Aufstockung wiederher-
zustellen.

Diese »Uberschussanteile gewahren wir Inrem Vertrag unter dem Vorbehalt, dass der Versiche-
rungsvertrag bis zum vereinbarten Vertragsende unveréndert fortgefiihrt wird. Bei einer Anderung
des Versicherungsvertrages werden diejenigen Teile der »Uberschussbeteiligung, die zur Risiko-
deckung noch nicht benétigt wurden, neu festgelegt. Zu den Anderungen zéhlen dabei Kiindigung,
Beitragsfreistellung und Reduzierung des Beitrags. Bitte beachten Sie hierzu § 16 Absatz 3.

IV. Uberschussverwendung in der leistungspflichtigen  Zeit

(1) Inder leistungspflichtigen Zeit zahlen wir eine jéhrlich steigende oder gleichbleibende
»Gewinnrente. Wir berechnen den Zuwachs als Prozentsatz der Rente im vorigen Jahr (inklusive
»Gewinnrente). Wie hoch dieser Prozentsatz ist, erfahren Sie in der »Uberschussdeklaration.
Wir zahlen die »Gewinnrente zusammen mit der versicherten Rente aus.

(2) Die »Gewinnrente zahlen wir erstmals an dem »Stammtag, an dem die Berufsunfahigkeit mindes-
tens ein volles Jahr bestanden hat. Falls Sie eine Karenzzeit (siehe § 1 Absatz 4) vereinbart haben,
gilt auRerdem:

- Bereits an »Stammtagen innerhalb der Karenzzeit erhéht sich Ihr Anspruch auf die
»Gewinnrente. Erstmals berechnen wir die »Gewinnrente an dem »Stammtag innerhalb der
Karenzzeit, an dem die Berufsunfahigkeit mindestens ein volles Jahr bestanden hat.

- Erst wenn die Karenzzeit abgelaufen ist, zahlen wir die »Gewinnrente aus.

(3) Eine Beteiligung an den »Bewertungsreserven (siehe Abschnitt V) erhalten Sie zusammen mit der
»Gewinnrente.

V. Beteiligung an Bewertungsreserven
Grundlegendes zur Beteiligung an den »Bewertungsreserven

(1) Nach § 153 VVG beteiligen wir Sie an den »Bewertungsreserven. Dabei beriicksichtigen wir die
jeweils aktuellen Gesetze und Verordnungen.

(2) Teile der Kapitalanlage weisen wir in der Bilanz unseres Jahresabschlusses mdoglicherweise mit ei-
nem geringeren Wert als dem tatsachlichen Marktwert aus. Der Grund dafir sind gesetzliche Vor-
schriften. Die positive Differenz zwischen dem tatséchlichen Marktwert und dem Wert in der Bilanz
bezeichnen wir als »Bewertungsreserve. »Bewertungsreserven veréndern sich im Laufe der
Zeit. lhren Wert bestimmen wir jeweils zu Bewertungsstichtagen.

(3) Versicherungsunternehmen mussen gesetzliche Regeln zur Ausstattung mit Kapital berticksichti-
gen. Bei der Beteiligung an den »Bewertungsreserven bericksichtigen wir diese Regeln.

(4) Die Beteiligung erfolgt - wie in 8 153 VVG gefordert - nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren. Die Grundzige dieses Verfahrens stellen wir im Rahmen der Erlauterungen zur jahrlichen
»Uberschussdeklaration im Geschéftsbericht dar.

Wichtige Eckpunkte zur Beteiligung lhres Vertrages an den »Bewertungsreserven

(5) Inder leistungsfreien Zeit erfolgt fur Ihren Vertrag keine Beteiligung an den »Bewertungsreserven.
Die Beitrage lhres Vertrages werden zur Finanzierung der »Leistungsfalle und fiir die Verwaltung
der Vertrége bendtigt. Ein Ansparen einer Ablaufleistung und damit ein langfristiger Aufbau von Ka-
pitalanlagen erfolgt nicht. Somit ergeben sich in einem verursachungsorientierten Verfahren keine
ausschittungspflichtigen »Bewertungsreserven.

(6) Wenn wir Ihnen im Versicherungsfall eine Rente zahlen, kann fur diese Absicherung eine Beteili-
gung an den »Bewertungsreserven verursachungsorientiert sein. Ob dies der Fall ist, stellen wir
jahrlich im Rahmen der Festsetzung der »Uberschussbeteiligung fest. In der
»Uberschussdeklaration im Geschéftsbericht beschreiben wir das Verfahren.

VI. Verwendung der verzinslichen Ansammiung
(1) Zum Vertragsablauf bilden wir aus Ihrer verzinslichen Ansammlung eine Altersrente. Bei der Berech-

nung der Altersrente verwenden wir die zu diesem Zeitpunkt aktuellen »Rechnungsgrundlagen.
Dabei beruicksichtigen wir:
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- die Entwicklung der Lebenserwartung,

- die Rendite der Kapitalanlagen und

- die dann aktuellen Bestimmungen fir die Kalkulation unserer Pramien. Diese Bestimmungen
ergeben sich aus Gesetzen und Verordnungen, beispielsweise aus dem Versicherungsauf-
sichtsgesetz (»VAG).

Anstatt der Altersrente kdnnen Sie bei Vertragsablauf eine Kapitalabfindung wéhlen und Ihr vorhan-
denes Ansammlungsguthaben auszahlen lassen. Dies kénnen Sie innerhalb des letzten Jahres vor
Vertragsablauf beantragen.

Im Todesfall vor Ende dieses Vertrages wird das nach Zuteilung zum letzten »Stammtag vorhande-
ne Ansammlungsguthaben fir die Bildung einer lebenslangen Hinterbliebenenrente verwendet. Fir
deren Hohe gilt das in Absatz 1 Uber die Verrentung der Ansammlung Gesagte entsprechend. Wer
Hinterbliebener im Sinne dieser Bedingungen sein kann, beschreiben wir am Ende dieses Ab-
schnitts. Zusétzlich zahlen wir eine Beteiligung an den »Bewertungsreserven nach den gesetzli-
chen Bestimmungen (siehe Abschnitt V).

Die Hinterbliebenenrente zahlen wir beginnend zu dem Termin, der auf den Tod der versicherten
Person folgt.

Hinterbliebene im Sinne der Bedingungen kénnen auch Kinder sein. In diesem Fall teilen wir das Ka-
pital gleichméRig auf die Kinder auf. Fur jedes Kind berechnen wir aus dem jeweiligen Teil des An-
sammlungsguthabens eine befristete Waisenrente. Diese zahlen wir bis zum Ende der Befristung,
hdchstens jedoch solange das Kind lebt.

Unterschreitet die Hinterbliebenenrente die Kleinbetragsrente im Sinne von § 3 Nr. 63 EStG i.V.m.
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG, so kdnnen wir den fiir diese Rente zur Verfugung stehenden Be-
trag in einer Summe auszahlen. Fur den Hinterbliebenen wird keine weitere Leistung fallig.

Wenn der Hinterbliebene im Sinne dieser Bedingungen es wiinscht, zahlen wir die fur den Todesfall
der versicherten Person vereinbarte Leistung in einem einzigen Betrag. Der Vertrag endet dann mit
Auszahlung des Betrages.

Wenn es keinen Hinterbliebenen im Sinne dieser Bedingungen gibt, zahlen wir ein Sterbegeld an die
hierfur als bezugsberechtigt benannte Person. Falls keine fur das Sterbegeld bezugsberechtigte
Person benannt wurde, zahlen wir das Sterbegeld an die Erben. Das Sterbegeld ist so hoch wie das
bei Tod vorhandene Kapital, htchstens jedoch 8.000 EUR. Der Vertrag endet mit der Auszahlung
des Sterbegeldes.

Hinterbliebene im Sinne dieser Bedingungen
a. Hinterbliebene im Sinne dieser Bedingungen sind in dieser Rangfolge:

- der Ehegatte oder bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft der/die Lebenspartner/in
zum Zeitpunkt des Todes,

- eheliche und diesen rechtlich gleichgestellte Kinder der versicherten Person zu gleichen
Teilen.

Dabei muss es sich um Kinder im Sinne des § 32 EStG handeln. Fir Kinder, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, ist die Einhaltung der Voraussetzungen des § 32 Absatz 4 Satz 1
Nr. 1 bis 3 EStG erforderlich.

b.  Abweichend von dieser Rangfolge kann auch eine dieser Personen als vorrangig bezugsbe-
rechtigt im Todesfall angegeben werden:

- eine der Personen aus dem unter a. genannten Personenkreis,

- der Lebensgefahrte oder die Lebensgefahrtin, der/die mit der versicherten Person in ei-
ner ehedhnlichen Gemeinschaft lebt oder

- der frihere Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner der versicherten Person.

Diese Person muss namentlich mit Anschrift und Geburtsdatum in »Textform genannt werden. Bis
zum Eintritt des Versicherungsfalls kann das Bezugsrecht jederzeit geéndert oder widerrufen wer-
den. Dies muss ebenfalls in » Textform geschehen. Auch bei einer Anderung kénnen nur Personen
aus dem genannten Personenkreis angegeben werden. Wenn ein Kind beglinstigt ist, prifen wir im
Todesfall, ob das Kind die Voraussetzungen des § 32 EStG erfillt. Wenn die Lebensgeféhrtin oder
der Lebensgefahrte begunstigt ist, prifen wir im Todesfall, ob die eheéhnliche Gemeinschaft mit der
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Kosten

§11
Abschluss-

und Vertriebskosten

Lebensgefahrtin oder dem Lebensgefahrten zum Todeszeitpunkt noch bestand. Ist dies nicht der
Fall, leisten wir nicht an den Beguinstigten, sondern nach der vorgegebenen Rangfolge der Hinter-
bliebenen.

VII. Mitteilung tber den Stand der Uberschussbeteiligung

In unserer jahrlichen Renteninformation werden wir tiber den Stand der »Uberschussbeteiligung des
Vertrages informieren.

@

@

®

()

Wenn Sie den Vertrag abschlieBen und wenn sich lhre Beitrage wahrend der Laufzeit erhdhen, ent-
stehen »Kosten. Diese sogenannten Abschluss- und Vertriebskosten haben wir bereits pauschal
bei der Kalkulation des Tarifs beriicksichtigt. Wir stellen sie lhnen deshalb nicht separat in Rech-
nung. § 43 Absatz 2 der Verordnung tber die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen
(RechVersV) regelt, welche »Kosten dazu zéhlen.

Dazu gehdren beispielsweise

- Provision fiir den Versicherungsvermittler,

- Kosten fur die Prifung des Antrags,

- Kosten fiur die Erstellung der Vertragsunterlagen,
- Kosten fur Werbung.

Die Abschlusskosten fallen einmalig zu Beginn des Vertrags an. Bei Erh6hungen der Beitrage wah-
rend der Vertragslaufzeit fallen die zuséatzlichen Abschlusskosten zum Zeitpunkt der Erh6hung an.
Die Hohe der Abschlusskosten zu Beginn des Vertrags konnen Sie dem in den Angebotsunterlagen
enthaltenen Informationsblatt enthehmen.

Wir wenden fur lhren Versicherungsvertrag das Zillmerverfahren an. Das ist ein Verfahren zur Ver-

rechnung der einmalig anfallenden Abschluss- und Vertriebskosten nach § 4 der Deckungsriickstel-
lungsverordnung. Das Zillmerverfahren bedeutet, dass Sie mit Ihren ersten Beitrdgen diese einmali-
gen Abschluss- und Vertriebskosten zahlen. Auerdem verwenden wir Ihre Beitrage fur:

- Leistungen im Versicherungsfall,

- laufende »Kosten fur den Abschluss und die Verwaltung des Vertrags in der jeweiligen
»Versicherungsperiode und

- die Bildung einer »Deckungsrickstellung aufgrund von § 25 Absatz 2 der Verordnung tber
die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) in Verbindung mit § 169
Absatz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes.

Der Betrag, den Sie fur die einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten mit Ihren ersten Beitrdgen
zahlen missen, ist begrenzt: Nach der Deckungsrickstellungsverordnung zahlen Sie dafur maximal
2,5 % lhrer gesamten Beitrage wahrend der Laufzeit des Vertrags.

Wenn sich lhr Beitrag wahrend der Vertragslaufzeit erhoht, fallen zu diesem Zeitpunkt fur den zu-
satzlichen Teil des Beitrags ebenfalls Abschlusskosten an. Dies ist zum Beispiel bei dynamischen
Erh6éhungen oder Nachversicherungen der Fall. Fur die zusatzlichen Abschlusskosten gelten diesel-
ben Regelungen wie in Absatz 2 zu den einmaligen Abschlusskosten zu Vertragsbeginn.

Das Zillmerverfahren hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der ersten Zeit Ihres Vertrags nur ein ge-
ringes »Deckungskapital vorhanden ist. Damit sind auch zunéchst nur geringe Betrége zur Bildung
einer beitragsfreien Berufsunfahigkeitsrente vorhanden. Daher kdnnen Sie finanzielle Nachteile ha-
ben, wenn Sie den Vertrag kiindigen oder beitragsfrei stellen. Mehr dazu finden Sie in § 15 und § 16.
Sprechen Sie vorher bitte mit uns.
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Anderungen des Vertrages oder der Beitrage

§12

Unter welchen Umsténden kon-
nen die vereinbarten Beitrage
neu festgesetzt werden?

§13
Wann kénnen Sie Ihre Berufsun-
fahigkeitsrente erh6hen?

§14
Wann kdénnen Sie lhre Vertrags-
dauer verlangern?

Wir verzichten auf unser Recht nach § 163 VVG zu einer Neufestsetzung des vereinbarten Beitrags,
wenn sich der Leistungsbedarf nicht nur voriibergehend und nicht voraussehbar gegeniiber den Rech-
nungsgrundlagen des vereinbarten Beitrags geéndert hat.

(1) Sie kdnnen zu jedem nachsten Beitragszahlungstermin lhre Berufsunfahigkeitsrente mit erneuter
»Gesundheitsprufung erhéhen. Hierfur missen Sie die zu diesem Tarif gehdrige Dienstobliegen-
heitserkldarung in der dann giiltigen Fassung beantworten. Sollte der lhrem Versicherungsvertrag zu-
grundeliegende Kollektivvertrag gekindigt sein, sind wir berechtigt, die erforderlichen Gesundheits-
fragen fur diese Erhdhungsoption anzupassen. Auf dieser Basis entscheiden wir, ob eine Erhéhung
der Berufsunféhigkeitsrente moglich ist.

(2) Wenn Sie die Versicherung nach einem Dienstaustritt privat fortfhren und damit die steuerliche
Forderfahigkeit gemanl § 3 Nr. 63 EStG entfallt, gilt: Wahrend dieser Zeit ist eine Erhdhung Ihrer Be-
rufsunféhigkeitsrente gemal Absatz 1 nicht mehr mdglich. In diesem Fall kdnnen Sie Ihre Berufsun-
fahigkeitsrente jedoch noch einmalig innerhalb von zwdélf Monaten nach Beginn der privaten Fortfuh-
rung nach den Regelungen geméaR Absatz 1 erhéhen.

(3) Fdr die Erhdhung der Berufsunfahigkeitsrente gelten die folgenden Voraussetzungen, die samtlich
erfullt sein missen:

- Wir haben lhnen noch keine Versicherungsleistungen gemaf § 1 aus lhrem Vertrag gezahit.
- Bei der versicherten Person liegt keine Berufsunfahigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine Pflegebeddrftigkeit vor.

(4) Fdur die Erhdhung der Berufsunfahigkeitsrente gemaR Absatz 1 gelten die folgenden Grenzen:

a. Die jahrliche Berufsunfahigkeitsrente darf insgesamt maximal 60.000 EUR betragen.

b.  Wir behalten uns vor zu prifen, ob die gesamten jahrlichen Berufsunfahigkeitsrenten (inklusi-
ve eines eventuellen Sofortbonus) in einem angemessenen Verhéltnis zum Einkommen der
versicherten Person stehen. Sie diirfen 67 % des jéhrlichen Bruttoeinkommens nicht Uberstei-
gen. Bei Uberschreiten dieses Grenzwertes erhalten Sie ein verandertes Angebot, bei dem die-
se Grenze beachtet wird.

(5) Unter folgenden Umsténden gilt die Erhdhung riickwirkend zum »Wirksamkeitstermin der Erho-
hung als nicht vereinbart: Die Erh6hung erfolgt

- nach Eintritt der Berufsunfahigkeit oder
- nach Eintritt der Pflegebedrftigkeit.

In diesem Fall erstatten wir lhnen den Teil der Beitrage, der auf die Erhthung entfallt.

(6) Die Erhéhungen der Leistung erhéhen Ihren Beitrag. Fur die Berechnung der Hohe des zusétzlichen
Beitrags verwenden wir die zum Zeitpunkt der Erhéhung aktuellen »Rechnungsgrundlagen. Diese
»Rechnungsgrundlagen legen wir dann jeweils zum Zeitpunkt der Erhdhung fest. Dabei beriick-
sichtigen wir insbesondere:

- die Entwicklung der Lebenserwartung,

- die Rendite der Kapitalanlagen und

- die dann aktuellen Bestimmungen fir die Kalkulation unserer Pramien. Diese Bestimmungen
ergeben sich aus Gesetzen und Verordnungen, beispielsweise aus dem Versicherungsauf-
sichtsgesetz (»VAG).

(7) Wenn Sie eine Erhthung vornehmen mdéchten, informieren Sie uns bitte in »Textform.
(1) Bei Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters konnen Sie die Laufzeit Ihres Vertrags ohne er-
neute »Risikoprufung verlangern. Bestehende Zuschlage und Ausschliisse bleiben bestehen.

Sie mussen uns den Wunsch auf Verlangerung innerhalb von zwdlf Monaten nach Inkrafttreten der
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Kindigung, Beitragsfreistellung
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gesetzlichen Anderung in »Textform mitteilen.
Fur die Option auf Verlangerung der Laufzeit lhres Vertrags gelten diese Voraussetzungen:

- Wir haben lhnen noch keine Versicherungsleistungen aus lhrem Vertrag gezahlt und Sie ha-
ben auch nie Leistungen aus lhrem Vertrag beantragt.

- Bei der versicherten Person liegt keine Berufsunfahigkeit vor.

- Bei der versicherten Person liegt keine Pflegebedirftigkeit vor.

- Ihr Vertrag wurde nicht vorzeitig beitragsfrei gestellt.

Die Verlangerung der Laufzeit ist zudem nur bis funf Jahre vor dem vereinbarten Ablauf der aktuel-
len »Versicherungsdauer maglich.

Fur die Verlangerung der verschiedenen Laufzeiten Ihres Vertrags gilt:

- Sie kdnnen den Vertrag maximal um die auf die versicherte Person zutreffende tatséchliche
Differenz des gesetzlichen Renteneintrittsalters vor und nach der Anhebung verlangern.

- »Versicherungs- und »Leistungsdauer werden um dieselbe Anzahl Monate verlangert.

- Haben Sie eine durchgehende Dauer der Beitragszahlung mit uns vereinbart, verlangert sich
diese um dieselbe Anzahl Monate wie die »Versicherungsdauer.

- Haben Sie eine abgekirzte Dauer der Beitragszahlung mit uns vereinbart und diese Dauer ist
noch nicht abgelaufen, so gilt: Sie haben die Wabhl, ob die Dauer der Beitragszahlung ebenfalls
verlangert werden soll. Falls ja, verléangert sich diese um dieselbe Anzahl Monate wie die
»Versicherungsdauer.

- Ist Ihre Versicherung bereits planméfig beitragsfrei, so wird sie weiterhin beitragsfrei fortge-
setzt.

- Féllt das Ende der Dauer der Beitragszahlung oder die »Leistungsdauer nicht auf einen Zah-
lungstermin, dann gilt: Die letzte Beitrags- oder Rentenzahlung erfolgt nur entsprechend antei-
lig fur die Dauer der letzten Zahlungsperiode.

Sie haben die Wahl, ob bei der Verlangerung entweder der aktuelle Beitrag oder die aktuelle Héhe
der Leistungen beibehalten werden soll. Fur die Berechnung der neuen Leistungen oder des neuen
Beitrags wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Wir verwenden die zum
Zeitpunkt der Verlangerung bereits fiir den Vertrag geltenden »Rechnungsgrundlagen.

Wenn lhr Vertrag bereits planméRig beitragsfrei ist, gilt abweichend: Sie kdnnen auch einen einmali-
gen Betrag zahlen, um die bisherigen Leistungen beizubehalten, wie sie vor der Verlangerung be-
standen. Andernfalls reduzieren wir wie beschrieben die Leistungen. Fur die Berechnung des einma-
ligen Betrags verwenden wir ebenfalls die zum Zeitpunkt der Verlangerung fur den Vertrag geltenden
»Rechnungsgrundlagen.

und weitere Moglichkeiten bei Zahlungsschwierigkeiten

Sollte die Beitragszahlung einmal fiir Sie schwierig werden oder sich fur Sie &ndernde Lebensumsténde
ergeben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir kdnnen Ihnen verschiedene Lésungen anbieten.

§15 (1) Sie kénnen lhre Versicherung wéhrend der Beitragszahlungsdauer jederzeit fur den Schluss der lau-
Was gilt bei Kiindigung? fenden »Versicherungsperiode ganz oder teilweise kiindigen. Eine »Versicherungsperiode ist
bei jahrlich vereinbarter »Beitragszahlweise der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden
»Stammtagen. Bei halbjéhrlicher, vierteljahrlicher oder monatlicher Zahlweise unterteilen wir diesen
Zeitraum in halbe oder Vierteljahre oder in Monate.
(2) Bei einer Kundigung stellen wir Ihren Vertrag beitragsfrei. Bei einer nur teilweisen Kiindigung redu-
zieren wir lhren Beitrag. Naheres dazu finden Sie in § 16 und 8 17.
Ein »Ruckkaufswert fallt nicht an.
(3) Bei einer Kuindigung haben Sie keinen Anspruch darauf, dass wir lhnen Ihre Beitrdge zurlickzahlen.
8§16 (1) Sie kénnen lhre Beitragszahlung jederzeit zum Schluss der laufenden »Versicherungsperiode ein-
Was gilt bei Beitragsfreistel- stellen. lhren Wunsch teilen Sie uns bitte in »Textform mit. Andernfalls missten wir Sie zunachst
lung? mahnen (siehe § 21 Abschnitt I1).
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Bei Beitragsfreistellung wandeln wir lhre Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung mit redu-
zierter Berufsunféhigkeitsrente um. Fir die Berechnung der beitragsfreien Berufsunfahigkeitsrente
wenden wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Grundlage fur die Festlegung der
Berufsunfahigkeitsrente sind die »Rechnungsgrundlagen der Pramienkalkulation.

Fur die Berechnung der beitragsfreien Berufsunfahigkeitsrente legen wir mindestens diesen Betrag
zugrunde:

- Der Betrag des »Deckungskapitals, der sich bei gleichméRiger Verteilung der einmaligen Ab-
schluss- und Vertriebskosten auf die ersten funf Vertragsjahre ergibt.

- Hierbei beachten wir die aufsichtsrechtlichen Hochstzillmersétze fir die Abschluss- und Ver-
triebskosten (siehe § 11).

- Den Betrag finden Sie auch in lhren Vertragsunterlagen, beispielsweise in ihnrem
»Versicherungsschein. Wir bezeichnen ihn dort als "garantiertes Guthaben" und weisen ihn
in der Garantiewerttabelle aus.

Den aus lhrer Versicherung fur die Bildung der beitragsfreien Berufsunfahigkeitsrente zur Verfu-
gung stehenden Betrag mindern wir um

- ricksténdige Beitrdge sowie um
- einen Abzug.

Die Erhebung dieses Abzugs vereinbaren wir auf der Grundlage dieser Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen mit allen unseren Versicherungsnehmern. Den Abzug vereinbaren wir aus folgenden
Grinden: Wenn Sie lhren Vertrag beitragsfrei stellen, verandern sich Risiko und Ertrag im Bestand
der restlichen Versicherten. Dies gleichen wir durch den Abzug aus. AuBerdem nehmen wir damit
einen Ausgleich fur kollektiv gestelltes Risikokapital vor.

Die Hohe des Abzuges haben wir auf der Basis von pauschalen Annahmen bestimmt. Sie hangt
auch davon ab, in welchem Vertragsjahr die Beitragsfreistellung erfolgt. Um den Abzug festzulegen,
nehmen wir Folgendes an:

a. Bei einer Beitragsfreistellung entsteht ein héherer Aufwand fur die Bearbeitung. Damit entste-
hen auch héhere Kosten als bei einem reguléren Verlauf des Vertrags.

b.  Wenn wir Versicherungsprodukte kalkulieren, gehen wir von diesen Annahmen aus: Die Risi-
kogemeinschaft setzt sich gleichmé&Rig aus Versicherungsnehmern mit einem hohen und ei-
nem geringen Risiko zusammen. Die Erfahrungen zeigen, dass Personen mit einem geringen
Risiko die Risikogemeinschaft eher verlassen als Personen mit einem hohen Risiko. Der Ab-
zug gleicht dies aus, damit der Versichertengemeinschaft kein Nachteil entsteht.

(o Mit dem vereinbarten Versicherungsschutz erhalten Sie von uns Garantien und Optionen. Da-
fur stellt der Bestand aller Versicherten einen Teil des erforderlichen Risikokapitals (Solvenz-
mittel) zur Verfugung. Auf diese Weise partizipiert Ihr Vertrag nach seinem Beginn an bereits
vorhandenen Solvenzmitteln. Im Gegenzug muss lhr Vertrag wéahrend der weiteren Laufzeit
seinerseits Solvenzmittel zur Verfligung stellen. Wenn Sie den Vertrag beitragsfrei stellen, ge-
hen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand teilweise verloren. Der Abzug ist daher
auch dafur ein Ausgleich. Wenn wir die Optionen und Garantien uber externes Kapital finan-
zieren wiirden, ware dies wesentlich teurer.

d.  Mit zunehmendem Alter erwarten wir eine groRere Haufigkeit von Berufsunfahigkeitsfallen.
Dementsprechend musste ein jahrlich unterschiedlicher Beitrag in Rechnung gestellt werden.
Der Ihrem Vertrag zugrunde liegende Tarif verteilt die Beitréage tber die gesamte Laufzeit des
Versicherungsvertrages so, dass lhr Vertrag einen konstanten Bruttobeitrag vorsieht. Beitrags-
teile, die in einem Jahr zur Risikodeckung nicht benétigt werden, werden in einer Riickstellung
zuriickgestellt. Sie werden in den Jahren zur Finanzierung der Risikodeckung herangezogen,
in denen der Beitrag wegen der groReren Haufigkeit von Berufsunfahigkeitsfallen nicht aus-
reicht.

Die Uberschusssysteme Beitragsreduktion und Verzinsliche Ansammlung (siehe § 10 Ab-
schnitt 111) sind diesem Mechanismus angepasst. Die Beteiligung an den »Uberschiissen ist
als Prozentsatz der Beitréage definiert.

Dadurch ergeben sich »Uberschussanteile, die von der Versichertengemeinschatft Inrem
Versicherungsvertrag vorfinanziert werden. Wird der Versicherungsvertrag unverandert fortge-
fuhrt, gleicht sich dies im Vertragsverlauf wieder aus.

Bei einer Anderung des Vertrages gilt wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach § 138
Absatz 2 VAG: Es muss derjenige Teil der vorfinanzierten »Uberschiisse an die Versicher-
tengemeinschaft wieder zuriickgegeben werden, der zur Risikodeckung noch nicht verbraucht
wurde.

Die Beweislast fur die Angemessenheit des so bestimmten Abzugs tragen wir. Haben wir diesen
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§17
Was gilt bei Reduzierung des
Beitrags?

§18

Was gilt bei Wiederinkraftset-
zung nach Beitragsfreistellung
oder Beitragserhthung nach
Reduzierung des Beitrags?

()

@

@

®

@

@

®

Nachweis erbracht, kénnen Sie uns nachweisen, dass die oben beschriebenen Annahmen aus-
nahmsweise nicht oder nur teilweise zutreffen. Ist dies bezogen auf Ihren Vertrag der Fall, erheben
wir keinen oder nur einen entsprechend reduzierten Abzug.

Uber die Hohe des Abzugs informieren wir Sie mit der Garantiewerttabelle. Sie finden diese Tabelle
in lhren Vertragsunterlagen, beispielsweise in [hrem »Versicherungsschein.

In der ersten Zeit des Vertrags verrechnen wir die einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten. Des-
halb sind zuné&chst nur geringe Betrége zur Bildung einer beitragsfreien Berufsunfahigkeitsrente vor-
handen. Naheres zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie in § 11 Absatz 2.
Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Hohe der eingezahlten Beitrage fur die Bil-

dung einer beitragsfreien Berufsunfahigkeitsrente zur Verfigung.

Néhere Informationen zur Héhe lhrer beitragsfreien Berufsunfahigkeitsrente kdnnen Sie der Garan-
tiewerttabelle entnehmen. Sie finden diese in lhren Versicherungsunterlagen, beispielsweise in lh-
rem »Versicherungsschein.

Statt die Beitragszahlung ganz einzustellen (siehe § 16), kénnen Sie den vereinbarten Beitrag auch
immer zum néachsten Falligkeitstermin reduzieren. Dabei setzen wir die versicherte Berufsunfahig-
keitsrente herab. Fir die Berechnung der reduzierten Berufsunféhigkeitsrente wenden wir anerkann-
te Regeln der Versicherungsmathematik an. Grundlage fur die Festlegung der Leistungen sind die
»Rechnungsgrundlagen der Pramienkalkulation.

Den in § 16 Absatz 3 beschriebenen Abzug nehmen wir in diesem Fall anteilig vor.
Wenn Sie lhren Beitrag reduzieren, verzichten wir auf den in Absatz 1 beschriebenen Abzug, wenn

- die versicherte Person in einem festen Arbeits- oder Dienstverhéltnis beschéftigt ist und ihre
Arbeitszeit verringert und

- Ihr Beitrag sich maximal im selben Verhéltnis reduziert wie sich die Arbeitszeit der versicherten
Person verringert.

Sie mussen lhren Wunsch auf Reduzierung des Beitrags innerhalb von zwdélf Monaten nach Verrin-
gerung der Arbeitszeit der versicherten Person anzeigen und entsprechende Nachweise vorlegen.

Eine Elternzeit erkennen wir in diesem Zusammenhang als eine Verringerung der Arbeitszeit auf null
Prozent an.

In der ersten Zeit des Vertrags verrechnen wir die einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten. Des-
halb sind zuné&chst nur geringe Betrége zur Festlegung einer reduzierten Berufsunféhigkeitsrente
vorhanden. Naheres zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten finden Sie in § 11 Absatz
2.

Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Hohe der eingezahlten Beitrage fur die
Festlegung einer reduzierten Berufsunfahigkeitsrente zur Verfugung.

Sie kénnen

- nach einer Reduzierung des Beitrags (siehe § 17) jederzeit den Beitrag wieder erhdhen oder
- nach einer Beitragsfreistellung (siehe § 16) die Beitragszahlung wieder aufnehmen.

Der neue Beitrag darf aber nicht héher sein als der Beitrag vor Beginn der Beitragsfreistellung oder
der Reduzierung des Beitrags.

In Ihrer Mitteilung zur gewiinschten Beitragsfreistellung oder Reduzierung des Beitrags kdnnen Sie
uns auch einen Termin nennen, zu dem diese »Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhthung auto-
matisch erfolgt.

Eine »Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhthung geméan Absatz 1 ist nur mdglich, sofern samt-
liche dieser Voraussetzungen im Sinne der Versicherungsbedingungen erfiillt sind:

- Bei der versicherten Person liegt keine Berufsunfahigkeit vor.
- Bei der versicherten Person liegt keine Pflegebedirftigkeit vor.

Fur die »Wiederinkraftsetzung und die Beitragserhéhung gilt in allen Fallen:
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- Nehmen Sie die Beitragszahlung innerhalb von 24 Monaten nach Beginn der Beitragsfreistel-
lung wieder auf, bendétigen wir keine neue »Risikoprifung.

- Auch wenn Sie innerhalb von 24 Monaten nach Beginn einer Reduzierung des Beitrags den
Beitrag wieder erhdhen, benétigen wir keine neue »Risikoprufung.

- Nach Ablauf dieser Frist missen Sie eine neue »Gesundheitspriifung ablegen, wenn Sie die
Beitragszahlung wieder aufnehmen oder den Beitrag erhéhen mdchten.

- Bei Beitragsfreistellungen oder Reduzierungen des Beitrags im Rahmen einer Elternzeit ist
erst nach Ablauf von 38 Monaten eine erneute »Gesundheitsprifung erforderlich. Innerhalb
dieses Zeitraums von 38 Monaten mussen Sie uns stattdessen einen Nachweis Uber die El-
ternzeit einreichen.

Besteht zum Zeitpunkt der Abgabe zuvorgenannter »Gesundheitsprifung keine steuerliche For-
derfahigkeit gemaR § 3 Nr. 63 EStG aufgrund privater Fortfuhrung der Versicherung, so gilt: Die
»Gesundheitsprufung entspricht dann unserer vollstandigen »Gesundheitsprifung aus dem
Einzelvertragsgeschéft fur Berufsunféhigkeitsversicherungen.

Dariiber wie sich die Wiederaufnahme der Beitragszahlung oder die Beitragserh6hung auf lhren
Vertrag auswirken, werden wir Sie im Einzelfall informieren.

(4) Wenn Sie nach einer beitragsfreien Zeit die Zahlungen wieder aufnehmen oder nach einer Reduzie-
rung des Beitrags Ihren Beitrag wieder erhdhen, gilt: Sie kdnnen lhre Versicherungsleistungen vor
Beitragsfreistellung oder Reduzierung des Beitrags durch eine Erhéhung der zukiinftig zu zahlenden
Beitrage wiederherstellen. Falls Sie die zukiinftigen Beitrdge nicht erhéhen mdchten, werden wir die
Berufsunfahigkeitsrente neu ermitteln. Fir die Berechnung der neuen Berufsunfahigkeitsrente wen-
den wir anerkannte Regeln der Versicherungsmathematik an. Grundlage fur die Festlegung der Be-
rufsunféhigkeitsrente sind die »Rechnungsgrundlagen der Pramienkalkulation.

(5) Wenn

- Sie gemaR § 17 Absatz 2 lhren urspriinglichen Beitrag infolge einer Verringerung der Arbeits-
zeit reduziert haben und
- die versicherte Person ihre Arbeitszeit wieder erhoht,

kdnnen Sie Ihren Beitrag abweichend von Absatz 1 und 3 unbefristet ohne neue »Risikoprufung er-
héhen. Dabei gilt:

- Das Verhaltnis zwischen der Berufsunfahigkeitsrente nach Erhdhung und vor Reduzierung
des Beitrags darf nicht hoher sein, als das Verhaltnis zwischen der Arbeitszeit nach Erhéhung
und vor Reduzierung des Beitrags.

- Die Berufsunféahigkeitsrente nach Erh6hung des Beitrags darf nicht hoher sein als die Berufs-
unféhigkeitsrente bei erstmaliger Reduzierung des Beitrags gemaf § 17 Absatz 2.

- Erh6hungen der Berufsunféhigkeitsrente gemal 8 13, die nach Reduzierung des Beitrags er-
folgt sind, bleiben hiervon unberihrt.

Ein Beispiel: Die Arbeitszeit wurde von 100 % auf 50 % reduziert und wird wieder auf 80 % erhoht.
Dann darf die neue Berufsunféhigkeitsrente nicht mehr als 80 % der Berufsunféhigkeitsrente vor der
Reduzierung des Beitrags zuzuglich zwischenzeitlicher Erhéhungen aus Nachversicherung betra-
gen.

Sie mussen lhren Wunsch auf Erhéhung des Beitrags innerhalb von zwdlf Monaten nach Erhéhung
der Arbeitszeit der versicherten Person anzeigen und entsprechende Nachweise vorlegen.

(6) Unter folgenden Umsténden gilt die »Wiederinkraftsetzung oder Beitragserhohung riickwirkend
zum jeweiligen »Wirksamkeitstermin als nicht vereinbart: Die »Wiederinkraftsetzung oder Bei-
tragserhdhung erfolgt

- nach Eintritt der Berufsunfahigkeit oder
- nach Eintritt der Pflegebedrftigkeit.

In diesem Fall erstatten wir lhnen den Teil der Beitrége, der auf die »Wiederinkraftsetzung oder die
Beitragserh6hung entféllt.
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§19
Was gilt bei Stundung der Bei-
trage?

Sonstige Regelungen

§20
Wer erhdlt die Versicherungs-
leistung?

Sie kdénnen fiir den Zeitraum von héchstens 36 Monaten eine zinslose Stundung lhrer Beitrdge beantra-
gen. lhr vereinbarter Versicherungsschutz wird bei einer Stundung der Beitrage aufrechterhalten. Bitte tei-
len Sie uns Ihren Wunsch auf Stundung in »Textform mit.

Eine Stundung lhrer Beitrage ist nur moglich, wenn

- zwischen dem Ende des Zeitraums der Stundung und dem Ende der »Versicherungsdauer noch
mindestens funf Jahre liegen,

- Ihr Vertrag nicht im Zahlungsverzug ist und

- die Beitrage fir die ersten zwdlf Monate vollstandig bezahlt wurden.

Wir erheben furr die Stundung keine Zinsen.
Die gestundeten Beitrage konnen Sie nach Ablauf des Zeitraums der Stundung

- entweder in einem Betrag an uns zahlen
- oder nach Vereinbarung innerhalb eines Zeitraumes von maximal 24 Monaten in halbjahrlichen, vier-
teljahrlichen oder monatlichen Raten zurtickzahlen.

Alternativ verrechnen wir auf Wunsch die gestundeten Beitréage

- mit einer vorhandenen verzinslichen Ansammlung (siehe § 10 Abschnitt I11) oder
- durch eine Anderung lhres Vertrages.

Fihren wir eine solche Verrechnung der gestundeten Betrdge durch, so miussen Sie die Betrage nicht
nachzahlen. Erfolgt die Verrechnung dabei durch eine Anderung Ihres Vertrages, so erhéhen wir nach
Rucksprache mit Ihnen entweder lhren kinftig zu zahlenden Beitrag oder wir setzen die versicherte Be-
rufsunféahigkeitsrente herab.

Die Mdglichkeit einer Verrechnung besteht nur, wenn das »Deckungskapital lhres Vertrages zuziglich
der vorhandenen verzinslichen Ansammlung bereits einen Wert in Hohe der zu stundenden Beitrage auf-
weist. Das »Deckungskapital wird hierbei nicht um ausstehende, auf die ersten fUnf Vertragsjahre ver-
teilte Abschluss- und Vertriebskosten erhoht (siehe § 11 Absatz 2). In den ersten funf Vertragsjahren gilt
daher flr das »Deckungskapital, das wir zur Verrechnung heranziehen: Es ist geringer als der Betrag,
den wir fur die Berechnung einer beitragsfreien Berufsunféhigkeitsrente (siehe § 16) zugrunde legen.

Eine erneute Stundung ist erst mdglich, wenn Sie die gestundeten Betrage vollsténdig ausgeglichen ha-
ben.

Wird eine Leistung féllig, verrechnen wir etwaige Beitragsriickstadnde mit dieser. Kiindigen Sie Ihre Versi-
cherung und ist eine Verrechnung der gestundeten Beitrdge nicht méglich, so missen Sie diese in einem
Betrag nachzahlen.

Uber die Auswirkungen der Vertragsanderung informieren wir Sie gerne.

I. Leistungsempfanger
(1) Die Leistungen aus dem Vertrag erbringen wir an die versicherte Person.

(2) Wir leisten gegen Vorlage des »Versicherungsscheins. Wir werden aber nicht an den Inhaber des
»Versicherungsscheins leisten, wenn wir an seiner Berechtigung zweifeln.

1. Bezugsberechtigung

Wenn die Beitrdge durch Entgeltumwandlung oder aufgrund einer gesetzlich unverfallbaren Zusage ge-
zahlt werden, hat die versicherte Person ein unwiderrufliches Bezugsrecht. In allen anderen Féallen kdnnen
nur die versicherte Person selbst oder deren Angehdrige nach § 15 Absatz 1 Nr. 2 bis 7 der Abgabenord-
nung als berechtigte Empfanger in Frage kommen. Dazu zéhlen

- Ehegatten oder Lebenspartner,
- Verwandte und Verschwégerte in gerader Linie,
- Geschwister,
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§21
Beitragszahlung

- Kinder der Geschwister,

- Ehegatten oder Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten oder Lebenspart-
ner,

- Geschwister der Eltern.

Ill. Abtretung - Verpféandung

Anspriiche auf Rentenleistungen aus diesem Vertrag kdnnen Sie nicht abtreten oder verpfanden. Soweit
daruber hinaus eine Abtretung oder Verpfandung rechtlich mdoglich ist, so ist diese uns gegenuber nur und
erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte in »Textform angezeigt hat. Der bisherige Be-
rechtigte sind im Regelfall Sie als unser Versicherungsnehmer. Es kdnnen aber auch andere Personen
sein, sofern Sie bereits zuvor Verfugungen (Abtretung, Verpfandung) getroffen haben.

Die Beitrage zu Ihrer Versicherung kdnnen Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich
oder jahrlich zahlen. Die Zahlweise der Beitrage finden Sie in Ihrem »Versicherungsschein. Eine
»Versicherungsperiode ist bei jahrlicher Zahlweise des Beitrags der Zeitraum zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden »Stammtagen. Bei halbjahrlicher, vierteljahrlicher oder monatlicher Zahlweise unterteilen wir
diesen Zeitraum in halbe oder Vierteljahre oder in Monate.

I. Erster Beitrag

(1) Wenn Sie den »Versicherungsschein erhalten haben, zahlen Sie bitte Ihren ersten Beitrag inner-
halb von sechs Wochen. Haben wir im »Versicherungsschein einen spateren Termin fir die erste
Zahlung vereinbart? Dann zahlen Sie bitte den ersten Beitrag innerhalb von sechs Wochen nach
diesem Termin.

Ein wichtiger Hinweis: Sie haben von Anfang an keinen Versicherungsschutz, wenn Sie diese Fris-
ten aus eigener Schuld versaumen.

(2) AuRerdem dirfen wir in diesem Fall vom Vertrag zurlicktreten, wenn Sie die Zahlung noch nicht ver-
anlasst haben. Ausnahme: Sie weisen uns nach, dass Sie die unpunktliche Zahlung oder Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben.

(3) Wir empfehlen Ihnen: Nehmen Sie am Lastschriftverfahren teil, um den Versicherungsschutz nicht
zu gefahrden. Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist fir Sie kostenlos.

1. Folgebeitrage

(1) Damit Sie weiter in vollem Umfang versichert sind, zahlen Sie bitte die folgenden Beitrdge ebenfalls
bis zu ihren Falligkeitsterminen. Wenn Sie die Zahlung zum Tag der Félligkeit vergessen haben,
werden wir Ihnen eine Mahnung schicken. Wir setzen lhnen in der Mahnung eine Zahlungsfrist von
mindestens zwei Wochen. Wir kdnnen die Mahnung mit einer Kiindigung verbinden. Bezahlen Sie
die offenen Beitréage nicht innerhalb der Frist und haben Sie das zu vertreten, sind Sie nur noch ein-
geschrankt oder gar nicht versichert. Auf die rechtlichen Folgen werden wir Sie in der Mahnung hin-
weisen.

(2) Im »Leistungsfall verrechnen wir riickstandige Beitrdge mit unseren Leistungen.

Ill. Wann kdnnen Sie die Beitragszahlung bei Wegfall der Entgeltfortzahlung aussetzen?

(1) Befristete Aussetzung der Beitragszahlung
Bei Arbeitsunfahigkeit der versicherten Person kénnen Sie nach dem Wegfall der Entgeltfortzahlung
die Beitragszahlung befristet bis zu sechs Monate aussetzen. Der Beginn der Arbeitsunfahigkeit
muss nach dem Versicherungsbeginn liegen. Die Hohe der vereinbarten Berufsunféhigkeitsrente an-
dert sich hierdurch nicht.
Nach Ablauf des befristeten Aussetzens der Beitragszahlung wird die Versicherung beitragspflichtig
fortgesetzt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn keine Arbeitsunféhigkeit mehr besteht. Die ausge-

setzten Beitrdge missen nicht nachgezahlt werden.

Bei einer privaten Fortfiihrung des Vertrags durch die versicherte Person entféllt die Mdglichkeit ei-
nes befristeten Aussetzens der Beitragszahlung.

(2) Nachweis des Wegfalls der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfahigkeit
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§22

Mitteilungs- und Mitwirkungs-
pflichten (z. B. Namensénde-

rung, Umzug, Steuerpflicht im
Ausland)

§23
Anwendbares Recht - Gerichts-
stand - Verjahrung

@

@

®

()

©)

(6)

@
@

®

()

©)

Wenn Sie ein befristetes Aussetzen der Beitragszahlung wegen des Wegfalls der Entgeltfortzahlung
bei Arbeitsunfahigkeit der versicherten Person verlangen, bendétigen wir einen entsprechenden
Nachweis.

Sobald die versicherte Person wieder arbeitsféhig ist, miissen Sie uns hierliber unverziglich - das
hei3t ohne schuldhaftes Zdgern - informieren.

Wir sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung
von Informationen und Daten zu lhrem Vertrag verpflichtet. Sie miissen uns die hierfur notwendigen
Informationen, Daten und Unterlagen

- bei Vertragsabschluss,
- bei Anderung nach Vertragsabschluss oder
- auf Nachfrage

unverziiglich - das hei3t ohne schuldhaftes Zogern - zur Verfligung stellen. Sie sind auch zur Mitwir-
kung verpflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an lhrem Vertrag haben, fir Daten-
erhebungen und Meldungen maf3geblich ist.

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind beispielsweise Umsténde, die fur die Beurtei-
lung

- Ihrer persdnlichen steuerlichen Anséassigkeit,
- der steuerlichen Anséssigkeit dritter Personen, die Rechte an lhrem Vertrag haben und
- der steuerlichen Ansassigkeit des Leistungsempfangers

mafgebend sein kdnnen. Dazu zahlen insbesondere die deutsche oder ausléandische(n) Steueriden-
tifikationsnummer(n), das Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Welche Umsténde dies
nach derzeitiger Gesetzeslage insbesondere sein kdnnen, kdnnen Sie beispielhaft den steuerlichen
Informationen zu lhrem Versicherungsvertrag entnehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur
Verfligung stellen, gilt: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir lhre Ver-
tragsdaten an die zustandigen in- oder auslandischen Steuerbehérden. Dies gilt auch dann, wenn
gof. keine steuerliche Anséssigkeit im Ausland besteht.

Wenn Sie lhre Auskunftspflichten nach den Absétzen 1 und 2 verletzen, kann dies dazu fihren,
dass wir unsere Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die fur die Erflllung unserer ge-
setzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfligung gestellt haben.

Bitte teilen Sie uns insbesondere lhren Umzug oder eine Anderung Ihres Namens wenn méglich
zwei Wochen vorher mit. Bitte senden Sie uns auch so friih wie mdglich alle anderen Mitteilungen zu
Ihrem Vertrag in »Textform. Diese Mitteilungen kdnnen beispielsweise Antrage, lhren Vertrag zu
andern oder Kiindigungen sein.

Bitte beachten Sie in Ihrem Interesse: Wenn Sie sich fUr langere Zeit aulRerhalb Deutschlands auf-
halten, nennen Sie uns bitte einen Zustellungsbevollméchtigten. Dies ist eine in Deutschland ansas-
sige Person, die unsere Mitteilungen fur Sie entgegennehmen darf.

Fur Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

Fur Klagen gegen uns sind die Gerichte an unserem Geschéftssitz zustandig. Es kdnnen auch die
Gerichte am Sitz der Niederlassung zustandig sein, die fiir den Vertrag verantwortlich ist. Eine
»naturliche Person kann auch bei dem Gericht klagen, in dessen Bezirk sie ihren Wohnsitz hat.
Personen ohne festen Wohnsitz kénnen auch bei dem Gericht klagen, in dessen Bezirk sie ihren ge-
wohnlichen Aufenthalt haben. Beides gilt fir den Zeitpunkt, an dem die Klage erhoben wird.

Es ist mdglich, dass wir Anspriiche aus dem Vertrag gegen Sie gerichtlich durchsetzen wollen.
Dann ist das Gericht zustandig, in dessen Bezirk Sie lhren Wohn- oder Geschéftssitz haben.

Wenn Sie lhren Wohn- oder Geschéftssitz in einen Staat auRerhalb der Européischen Gemein-
schaft verlegen, sind die Gerichte in Deutschland zusténdig.

Beginn, Dauer und Unterbrechung der Verjahrung von Anspriichen aus dem Versicherungsvertrag
richten sich nach »VVG und Biirgerlichem Gesetzbuch (BGB). Derzeit betragt die regelméafiige Ver-
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jahrungsfrist drei Jahre.
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Anhang: Erklarung wichtiger Fachbegriffe (Glossar)

Beitragszahlweise
Die Beitragszahlweise ist der Rhythmus, in dem Sie Ihre Beitrage zahlen: monatlich, vierteljahrlich, halbjéhrlich oder jéhrlich. Die Zahlweise ha-
ben Sie bei Abschluss des Vertrags festgelegt.

Bewertungsreserven
Bewertungsreserven sind die Differenz aus dem Marktwert von Kapitalanlagen und dem Wert, den wir in der Bilanz ausweisen. Dieser kann we-
gen gesetzlicher Vorschriften geringer sein als der Marktwert (Niederstwertprinzip).

Deckungskapital

Das Deckungskapital ist der Wert, der einem Versicherungsvertrag zu einem bestimmten Zeitpunkt des Versicherungsverlaufs zugeordnet wird.
Er wird mittels anerkannter Regeln der Versicherungsmathematik berechnet. Er ergibt sich als Differenz zukiinftiger erwarteter Versicherungs-
leistungen sowie »Kosten und zukunftig erwarteter Beitrdge. Fir die Berechnung beitragsfreier Leistungen erhdhen wir das Deckungskapital auf
den Betrag, der sich bei gleichmaRiger Verteilung der einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten finf Vertragsjahre ergibt. Die-
sen Wert bezeichnen wir als "garantiertes Guthaben". Das garantierte Guthaben ist daher in den ersten funf Vertragsjahren hoher als das De-
ckungskapital.

Deckungsruckstellung
Die Deckungsrickstellung ist der Wert, den wir in der Bilanz fur unsere vertraglichen Verpflichtungen ansetzen. Diese Verpflichtungen entste-
hen dadurch, dass wir immer in der Lage sein missen, die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen.

Garantierte Leistungen (versicherte Rente)

Die garantierte versicherte Rente ist die versicherte Leistung, die Sie mit uns fur den »Leistungsfall vereinbart haben. Zuséatzlich zur garantier-
ten Leistung kénnen Sie eine Leistung aus der »Uberschussbeteiligung erhalten, die nicht garantiert ist. Die Hohe der garantierten Leistungen
finden Sie in Ihrem »Versicherungsschein.

Gesundheitsprufung

Die Gesundheitsprufung ist Teil der »Risikoprufung. Vor Abschluss einer Versicherung stellen wir Fragen zu der Gesundheit der zu versi-
chernden Person. Mit diesen Antworten schéatzen wir ein, ob wir den Antrag zu normalen Bedingungen annehmen. Falls Vorerkrankungen vorlie-
gen, kdnnen wir Zuschlage auf den Beitrag verlangen, bestimmte Leistungen ausschlieBen oder den Antrag ablehnen. Es ist wichtig, dass die
Fragen zur Gesundheit richtig beantwortet werden. Denn sonst kdnnen wir in bestimmten Féllen vom Vertrag zurlicktreten oder Ihnen eine Leis-
tung versagen. Naheres dazu finden Sie in 8 5.

Gewinnrente
Gewinnrente bezeichnet eine Form der »Uberschussbeteiligung: Wir verwenden die jahrlich zugeteilten »Uberschiisse, damit Sie eine héhere
Rente im Versicherungsfall erhalten. Wenn in einem Jahr keine »Uberschiisse anfallen, bleibt die Rente gleich.

HGB
Abkirzung fur Handelsgesetzbuch.

Inkrafttreten (beispielsweise einer Beitragsfreistellung)
Bei diesem Inkrafttreten wird zum Beispiel eine Beitragsfreistellung wirksam. Dies geschieht am ersten Tag eines Monats.

Kosten

Fur den Abschluss und die Verwaltung lhres Vertrags zahlen Sie Abschluss- und Verwaltungskosten. Diese Kosten sind bereits in lhren Beitra-
gen enthalten. Sie missen sie nicht zusétzlich zahlen. Mehr zu den Abschlusskosten finden Sie in § 11. Wie hoch die Kosten fiir Ihren Vertrag
genau sind, finden Sie in Ihrem Informationsblatt.

Leistungsdauer

Die Leistungsdauer ist der Zeitraum, in dem wir die vereinbarte Rentenleistung héchstens erbringen. Das Ende der Leistungsdauer kann nach
dem Ende der »Versicherungsdauer liegen.

Ein Beispiel fur Sie: Tritt der »Leistungsfall (in der Regel die Berufsunféhigkeit) in der »Versicherungsdauer ein, erbringen wir die Leistung
(die versicherte Rente) bis zum Ende der Leistungsdauer. Sie finden die Leistungsdauer in lhrem »Versicherungsschein.

Leistungsfall
Der Leistungsfall ist das Ereignis, das die vertraglich vereinbarten Leistungen ausldst. Das kann beispielsweise der Eintritt einer Berufsunféahig-
keit sein.

Naturliche Person
Juristische Personen sind beispielsweise Unternehmen. Im Gegensatz dazu sind natiirliche Personen Menschen. Diese Bezeichnung tritt meist
im Zusammenhang mit Rechten und Pflichten auf, die diese Personen haben.
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Rechnungsgrundlagen
Rechnungsgrundlagen sind die Daten, auf denen die Kalkulation unserer Tarife beruht. Dazu gehdren der garantierte Zins, die »Kosten und die
Wabhrscheinlichkeiten fir den Eintritt der einzelnen Risiken.

Rentenzahlungsperiode

Die Rentenzahlungsperiode richtet sich nach der »Rentenzahlweise. Bei Abschluss des Vertrags entscheiden Sie sich fur eine monatliche,
vierteljahrliche, halbjahrliche oder jahrliche »Rentenzahlweise. Die Rentenzahlungsperioden legen wir vom »Stammtag der Versicherung aus
fest. Ist der »Stammtag der Versicherung beispielsweise der 1. Juli bei halbjahrlicher »Rentenzahlweise, so gibt es jahrlich zwei Rentenzah-
lungsperioden: vom 1. Juli bis zum 31. Dezember und vom 1. Januar bis zum 30. Juni.

Rentenzahlweise
Die Rentenzahlweise ist der Rhythmus, in dem wir die versicherte Rente zahlen: monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich. Die Zahlwei-
se haben Sie bei Abschluss des Vertrags festgelegt.

Risikoprifung

Vor Abschluss der Versicherung und gegebenenfalls bei der Erh6hung von Leistungen oder deren Umfang stellen wir lhnen verschiedene Fra-
gen. Diese betreffen die Gesundheit der versicherten Person (»Gesundheitsprufung), aber auch beispielsweise ihren Beruf oder ihr Einkom-
men. Es ist wichtig, dass Sie die Fragen richtig beantworten. Anhand der Antworten schatzen wir ein, ob wir den Antrag oder die Anderung wie
von lhnen gewinscht annehmen.

Rickkaufswert

Der Riickkaufswert entspricht dem Wert des garantierten »Deckungskapitals zum Zeitpunkt einer Kiindigung oder Beitragsfreistellung. Aus
dem Ruckkaufswert ermitteln wir den Betrag, den wir fir die Berechnung beitragsfreier Leistungen zugrunde legen. Mehr zur Beitragsfreistellung
finden Sie in § 16. Die konkrete garantierte Hohe des Riickkaufswerts und der zugehdrigen beitragsfreien Leistung bei Beitragsfreistellung lhres
Vertrags finden Sie beispielsweise in lnrem »Versicherungsschein.

Stammtag

Der Stammtag ist der erste Tag des Kalendermonats, in dem die Versicherung ablauft. Wenn Ihre Versicherung beispielsweise an einem 1.
September ablauft, ist der 1. September eines jeden Jahres Stammtag Ihrer Versicherung. Den Ablauftermin lhrer Versicherung finden Sie in lh-
rem »Versicherungsschein. Wenn Sie lhre Vertragsdauer verlangern (siehe § 14), andert sich dadurch jedoch nicht Ihr Stammtag.

Textform
Die Textform ist eine Form fiir die Abgabe von Willenserklarungen im Rechtsverkehr (beispielsweise auf Papier oder in einer E-Mail). Eine Un-
terschrift ist hier nicht nétig. Gesetzlich geregelt wird die Textform in § 126b BGB (Burgerliches Gesetzbuch).

Uberschussanteil ) )
Der Uberschussanteil bezeichnet die Hohe der »Uberschiisse, die wir einem Vertrag zuweisen. Siehe auch »Uberschusszuteilung.

Uberschussdeklaration
In unserem Geschaftsbericht verdffentlichen wir die Uberschussdeklaration. Dort informieren wir iiber die Hohe der »Uberschussanteile fiir die
einzelnen Tarife in einem Kalenderjahr. Sie finden den jeweils aktuellen Geschéftsbericht im Internet unter www.gothaer.de.

Uberschuss, Uberschussbeteiligung

Uberschiisse entstehen, wenn weniger »Leistungsfélle eintreten oder wir héhere Zinsen erwirtschaften, als wir bei unserer Berechnung ange-
nommen haben. Sie kénnen auch entstehen, wenn die »Kosten geringer sind, als wir urspriinglich angenommen haben. Durch die Uberschuss-
beteiligung geben wir die erzielten Uberschiisse an die einzelnen Vertrage weiter.

Ube(_schussverwendung ) )
Die Uberschussverwendung ist die Art und Weise, wie wir »Uberschiisse den Vertragen bei der »Uberschussbeteiligung zuteilen. Das kann
zum Beispiel eine »Gewinnrente sein. Naheres finden Sie in 8§ 10.

Uberschusszuteilung
Die Uberschusszuteilung bezeichnet die Héhe der »Uberschiisse, die wir einem Vertrag zuweisen.

VAG
Abkirzung fir Gesetz lber die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz).

Verantwortlicher Aktuar
Der Verantwortliche Aktuar stellt unter anderem sicher, dass wir die vertraglich zugesagten Leistungen erbringen kdnnen. Dafur prift er bei-
spielsweise, ob die berechneten Beitrage ausreichend sind. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Verantwortlichen Aktuar zu bestellen.

Verbrechen
Ein Verbrechen ist eine rechtswidrige Tat, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft wird.
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Vergehen
Ein Vergehen ist eine rechtswidrige Tat, fur die die Mindest-Freiheitsstrafe unter einem Jahr liegt. Vergehen kénnen auch mit einer Geldstrafe
bestraft werden.

Versicherungsdauer
Die Versicherungsdauer ist der Zeitraum vom Beginn bis Ende der Versicherung. Sie finden die Versicherungsdauer in lhrem
»Versicherungsschein.

Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode richtet sich nach der »Beitragszahlweise. Bei Abschluss des Vertrags entscheiden Sie sich fir eine monatliche,
vierteljahrliche, halbjahrliche oder jahrliche »Beitragszahlweise. Die Versicherungsperioden legen wir vom »Stammtag der Versicherung aus
fest.

Ist der »Stammtag der Versicherung beispielsweise der 1. Juli bei halbjéhrlicher »Beitragszahlweise, so gibt es jahrlich zwei Versicherungs-
perioden: vom 1. Juli bis zum 31. Dezember und vom 1. Januar bis zum 30. Juni.

Versicherungsschein
Der Versicherungsschein ist die Urkunde Uber einen zustande gekommenen Versicherungsvertrag.

VVG
Abkirzung fir Gesetz Uiber den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz).

Wiederherstellung, Wiederinkraftsetzung
Wenn lhr Vertrag fiir einen gewissen Zeitraum beitragsfrei war, kdnnen Sie unter bestimmten Umstanden die Beitragszahlung wieder aufneh-
men. Dann sprechen wir von einer Wiederherstellung oder Wiederinkraftsetzung. Naheres dazu erfahren Sie in § 18.

Wirksamkeitstermin  (beispielsweise einer Kindigung)
Der Wirksamkeitstermin ist der erste Tag in einem Monat, in dem beispielsweise eine Kiindigung wirksam wird.
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	Damit nicht bei jeder Neuaufnahme eines weiteren Arbeitgebers eine Nachtragserstellung erforderlich ist und nicht jeder Arbeitgeber bei einer zukünftigen Nachtragserstellung diese mit unterschreiben muss, wird dies mittels einer Beitrittserklärung zum...
	§ 1 Personenkreis
	§ 2 Tarife und Versicherungsleistungen
	1. Es gelten die tariflichen Grenzen (z.B. Mindestrente 1.500 EUR p.a., Mindestlaufzeit 1 Jahr) und die Bestimmungen der aktuell gültigen Annahmerichtlinien für das Lebensversicherungsgeschäft der Gothaer, sofern der Kollektivvertrag nicht ausdrücklic...
	2. Für den künftigen Neuzugang ist - anstelle der genannten Tarife - der zum jeweiligen Aufnahmezeitpunkt geltende Nachfolgetarif der Gothaer anzuwenden.
	3. Die Versicherungen können nach dem Tarif BU25MR – Gothaer Direktversicherung Berufsunfähigkeitspolice Metall – selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung mit verzinslicher Ansammlung der Gothaer beantragt werden.
	4. Das Ende der Versicherungs- und Leistungsdauer der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung richtet sich nach der gesetzlichen Regelaltersgrenze.
	5. Dynamische Erhöhungen sind ausgeschlossen.
	6. Die monatliche BU-Rente richtet sich nach einem Beitrag, der dem umgewandelten Gehaltsteil ggf. mit Arbeitgeberzuschuss entspricht.

	§ 3 Kollektivvertragsvoraussetzungen und separate Gewinnabrechnung
	1. Die Übermittlung der versicherungsrelevanten Daten erfolgt in dem von der Gothaer und der BVUK GmbH vorgegebenem Format.
	2. Die im Kollektivvertrag aufgeführten besonderen Aufnahmebedingungen finden nur dann Anwendung, wenn der Kollektivvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Erstellung unterschrieben bei der Gothaer eingereicht wird.
	3. Wird der Kollektivvertrag nicht innerhalb dieser Frist vom Arbeitgeber unterschrieben eingereicht, behält sich die Gothaer vor, die besonderen Aufnahmebedingungen zu überprüfen und ggf. einen neuen Kollektivvertrag zur Verfügung zu stellen.
	4. Die Regelung zum Abrechnungsverband ist in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen § 10 I. Überschussermittlung beschrieben.

	§ 4 Aufnahmeverfahren
	1. Die für diesen Kollektivvertrag derzeit gültige Abfrage lautet:
	2. Die vereinfachte Aufnahme für Neuabschlüsse sowie für Erhöhungen ist begrenzt auf die maximal mögliche BU-Rente gemäß dem vereinbarten Annahmeverfahren.
	3. Die Versicherungen werden mit einer Dotierungsliste beantragt,
	3.1. bis zu einer jährlichen BU-Rente von 45.000 EUR
	3.1.1. für Akademiker oder
	3.1.2. für Führungskräfte mit mindestens 7 Voll- oder Teilzeitmitarbeitern oder
	3.1.3. für Leitende Angestellte gem. § 5 Betriebsverfassungsgesetz oder
	3.1.4. für Führungskräfte mit disziplinarischen oder fachlichen Führungsaufgaben  mit mindestens 75% Bürotätigkeit (kaufmännischen Aufgaben oder Büro-, Planungs-, Entwicklungs-, Beratungs- oder Verwaltungsarbeiten) und einem Bruttojahreseinkommen von ...
	3.1.5. für Arbeitnehmer mit einem Bruttojahreseinkommen von mindestens 75.000 EUR.
	3.2. bis zu einer jährlichen BU-Rente von 60.000 EUR für Arbeitnehmer mit einem Bruttojahreseinkommen von mindestens 120.000 EUR.
	3.3. bis zu einer jährlichen BU-Rente von 36.000 EUR für alle übrigen Arbeitnehmer.


	§ 5 Beitragszahlung
	1. Die Beitragszahlung erfolgt im Einzelinkasso, einzelvertraglich unter Angabe der Versicherungsnummer.
	2. Der Versicherer ist im Falle des Zahlungsverzuges des Arbeitgebers dazu verpflichtet, die versicherte Person gemäß § 166 Abs. 4 VVG über die Bestimmung der Zahlungsfrist nach § 38 Abs. 1 VVG in Textform zu informieren. Sofern der Arbeitgeber die je...

	§ 6 Versicherungsnehmer, Bezugsberechtigung, Ausscheiden
	1. Versicherungsnehmer aus der einzelnen Versicherung ist der Arbeitgeber.
	2. Auf die Versicherungsleistung wird der jeweiligen versicherten Person sowohl für den Todes- als auch für den Erlebensfall ein nicht übertragbares, nicht beleihbares und nicht verpfändbares unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt. Das verfügte Bezug...
	2.1. Die Versicherungsleistung im Todesfall ist, sofern die versicherte Person keine andere Verfügung trifft, stets in nachfolgender Rangfolge (abweichend zu der in den zugrundeliegenden Bedingungen vereinbarten Rangfolge) zu zahlen an:
	3. Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei Ausscheiden die Versicherung gemäß § 2 Abs. 2 BetrAVG, wird die versicherte Person Versicherungsnehmer und kann die Versicherung – unter Beibehaltung der vereinbarten Konditionen - unverändert fortführ...

	§ 7 Versicherungsbeginn
	Die Versicherung beginnt für alle zu versichernden Personen frühestens am Ersten des Monats, der auf den Tag folgt, an dem die Voraussetzungen (z.B. Abschluss Kollektivvertrag, Diensteintritt, Entgeltumwandlungsvereinbarung, Dienstobliegenheitserkläru...

	§ 8 Versicherungsbedingungen
	1. Für das jeweilige Vertragsverhältnis gelten die Versicherungsbedingungen in der bei Versicherungsabschluss jeweils gültigen Fassung der Gothaer, sofern sich aus diesem Vertrag nichts Abweichendes ergibt. Die zur Zeit des Kollektivvertragsabschlusse...
	2. Ergänzend gilt folgende Regelung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Direktversicherung Berufsunfähigkeitspolice § 19 Was gilt bei Stundung der Beiträge?
	2.1. Nach Ablauf von 24 Monaten bzw. 38 Monaten bei Elternzeit besteht die Möglichkeit, durch die Abgabe der dann gültigen erweiterten Dienstobliegenheitserklärung, die Beitragszahlung wieder aufzunehmen bzw. den Beitrag wieder bis zur Höhe des Beitra...
	2.2. Die Möglichkeit der Reaktivierung bzw. der Beitragsanhebung besteht ebenfalls, innerhalb von 2 Monaten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit nach einer Langzeiterkrankung mit Abgabe der dann gültigen Stichtags-Dienstobliegenheitserklärung.


	§ 9 Geschäftsverkehr
	1. Der gesamte Geschäftsverkehr – den Kollektivvertrag betreffend - wird grundsätzlich mit dem vertragsschließenden Arbeitgeber, vertreten durch die BVUK GmbH, geführt. Um einen reibungslosen Ablauf der Geschäftsvorfälle zu gewährleisten, werden die z...
	Sofern der Gesetzgeber eine direkte Information an die versicherte Person vorsieht, erfolgt diese direkt an die versicherte Person.
	2. Der gesamte Geschäftsverkehr – die Versicherungen betreffend – wird mit der BVUK GmbH geführt. Ausgenommen hiervon sind der Versand des Versicherungsscheines sowie der Jährlichen Mitteilung, dieser erfolgt direkt an die versicherte Person.
	3. Die Gothaer wird die Versicherungsleistungen unmittelbar an die Berechtigten auszahlen.
	4. Der Arbeitgeber verpflichtet sich,
	4.1. Informationen - vor ihrer Bekanntgabe - die sich auf den Kollektivvertrag, auf die Tarife oder auf die Versicherungsbedingungen beziehen, mit der Gothaer abzustimmen.
	4.2. der Gothaer bei Antragsstellung sowie bei jeder sich ergebenden Änderung die Kontaktdaten der versicherten Person mitzuteilen.


	§ 10 Kundeninformationen Druckstück 117429 („Erklärungen und wichtige Hinweise“, „Einwilligung zur Datenverarbeitung“, „Datenschutz-Informationsblatt“, „Dienstleisterliste“) als Anlage 1 und Produktinformationsblatt als Anlage 2
	§ 11 Vertragsdauer
	1. Dieser Vertrag wird zum ____.____._______ auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Er kann zum Ablauf eines jeden Vertragsjahres – erstmals zum ____.____._______ – von beiden Parteien mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
	2. Mit Wirksamkeit der Kündigung dieses Vertrages, behält sich die Gothaer ein einseitiges Anpassungsrecht gem. § 13 (1) der AVB des BU25MR vor.
	3. Nach einer Kündigung dieses Vertrages werden die bei Wirksamwerden der Kündigung bestehenden Versicherungen unverändert fortgeführt, wenn und solange der Versicherungsnehmer seine Pflichten aus diesem Vertrag weiter erfüllt. Die Bestimmungen über d...

	§ 12 Schlussbestimmungen
	1. Jede Änderung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll das die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berühren. Die Par...
	2. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Der Gerichtsstand ist Köln.
	3. Der Arbeitgeber und die Gothaer erhalten je eine Ausfertigung dieses Vertrages.
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